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69. Rektorat: Bekanntgabe der Wiederbestellung des amtierenden Rektors der Medizinischen
Universität Graz 

Der Vorsitzende des Universitätsrates, Herr Em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Hans SÜNKEL, gibt bekannt, dass 
der Universitätsrat der Medizinischen Universität Graz in seiner 1. ordentlichen Sitzung am 21.01.2019 
gemäß § 23b Abs. 1 UG nach Vorliegen der erforderlichen Zweidrittelmehrheit des Senates am 05.12.2018 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 

für die Funktionsperiode vom 15.02.2020 bis 14.02.2024 zum Rektor wiederbestellt hat. 

Em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Hans SÜNKEL 
Vorsitzender des Universitätsrates 

70. Organisation: Organisationsplan der Medizinischen Universität Graz - Änderungen

Der Vorsitzende des Universitätsrates, Herr Em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Hans SÜNKEL, gibt bekannt, dass 
der Universitätsrat der Medizinischen Universität Graz in seiner 1. ordentlichen Sitzung am 21.01.2019 
gemäß § 21 Abs. 1 Z 1 UG nachfolgend geänderten Organisationsplan auf Antrag des Rektorates gemäß 
§ 22 Abs. 1 Z 3 UG und nach Beschluss des Senates in seiner Sitzung am 12.12.2018 gemäß § 25 Abs. 1
Z 3 UG genehmigt hat. 

Em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Hans SÜNKEL 
Vorsitzender des Universitätsrates 
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ORGANISATIONSPLAN DER MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT GRAZ 

Das Rektorat der Medizinischen Universität Graz hat am 04.12.2018 folgende Änderungen im 
Organisationsplan beschlossen. Dieser, in weiterer Folge von allen jeweils zuständigen Gremien 
freigegebene Organisationsplan, ersetzt jenen vom 06.06.2018 veröffentlicht im Mitteilungsblatt 
am 06.06.2018, Studienjahr 2017/2018, zur Gänze inklusive aller in der Zwischenzeit erfolgten 
Änderungen desselben. 

1. ABSCHNITT

§ 1 Geltungsbereich/Inkrafttreten

(1) Der Organisationsplan gemäß § 20 und § 22 Abs. 1 Z 3 in Verbindung mit § 29 
Universitätsgesetz (UG 2002) gilt für alle Organisationseinheiten der Medizinischen 
Universität Graz. 

(2) Der Organisationsplan tritt nach Zustimmung des Senates gemäß § 25 Abs. 1 UG und nach 
Genehmigung durch den Universitätsrat gemäß § 21 Abs. 1 UG in Kraft. Hinsichtlich der 
Bestimmungen, die den klinischen Bereich betreffen, welche auch gleichzeitig 
Organisationseinheiten des allgemein-öffentlichen Landeskrankenhauses Univ.-Klinikum 
Graz sind, bedarf es überdies des vorhergehenden Einvernehmens mit dem Träger der 
Krankenanstalt, das ist die Stmk. Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes) sowie der 
Zustimmung der Bundesministerin oder des Bundesministers gemäß § 29 Abs. 2 UG. 

§ 2 Oberste Organe der Medizinischen Universität Graz

(1) Die Obersten Organe nach dem § 20 Abs. 1 UG sind der Universitätsrat, das Rektorat, die 
Rektorin oder der Rektor und der Senat. 

(2) Zur Beratung und Unterstützung der Obersten Organe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
können weitere Funktionsträger unter der Dienst- und Fachaufsicht des Rektorats 
eingerichtet werden. 

2. ABSCHNITT WISSENSCHAFTLICHER BEREICH

§ 3 Allgemeines

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben im wissenschaftlichen Bereich werden „Wissenschaftliche 
Organisationseinheiten“ eingerichtet. 

(2) Diese Organisationsformen differieren im Nichtklinischen und Klinischen Bereich wegen der 
unterschiedlichen Rechtspflichten für die Organisation. Sie sind daher unterschiedlich für 
den Nichtklinischen Bereich gemäß § 6 und den Klinischen Bereich gemäß § 7 gestaltet. 

(3) „Nichtklinische Organisationseinheiten“ sind „Wissenschaftliche Organisationseinheiten“, 
deren Grundform das „Forschungszentrum (Research Center)“ oder das „Institut“ ist. 

(4) „Klinische Organisationseinheiten“ sind „Wissenschaftliche Organisationseinheiten“, welche 
gleichzeitig einen Teil der öffentlichen Krankenanstalt bilden und die Bezeichnungen 
„Universitätskliniken“, „Klinische Institute“ und „Gemeinsame Einrichtungen“ tragen. Als 
Unterteilung der „Klinischen Organisationseinheiten“ sind die im § 7 Abs. 2 angeführten 
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„Klinischen Abteilungen“ im Einvernehmen mit dem Krankenanstaltenträger eingerichtet. 
Letztere entsprechen hinsichtlich der Krankenversorgung den §§ 7, 7a KAKuG. 
Organisationseinheit übergreifende „Interdisziplinäre Zentren“ (Fachbereiche gemäß § 25b 
KALG) können eingerichtet werden, die keine Organisationseinheiten gemäß den 
Bestimmungen des UG sind, sondern Organisationsformen zur Intensivierung der Lehre, der 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit sowie der interdisziplinären PatientInnenversorgung. 
Der Organisationsplan für den Klinischen Bereich bedarf der Zustimmung der 
Bundesministerin oder des Bundesministers und des Einvernehmens mit dem Träger der 
Krankenanstalt. 

§ 4 Leitung von Wissenschaftlichen Organisationseinheiten

(1) Die Leiterinnen und Leiter von Wissenschaftlichen Organisationseinheiten der 
Medizinischen Universität Graz werden als „Vorstand“ bezeichnet. 

(2) Das Rektorat bestellt die Vorstände und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter nach 
Maßgabe der §§ 20 Abs. 5 und 32 UG idR auf vier Jahre, längstens jedoch für die Dauer des 
aktiven Dienstverhältnisses. Vor der Bestellung ist der KAGes im Klinischen Bereich gemäß 
§ 32 Abs. 1 UG Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(3) Ein Vorstand kann vom Rektorat wegen einer schweren Pflichtverletzung, einer 
strafgerichtlichen Verurteilung, wegen mangelnder körperlicher oder geistiger Eignung oder 
wegen eines begründeten Vertrauensverlustes abberufen werden. Handelt es sich um einen 
Vorstand einer Klinischen Organisationseinheit, ist dem Träger der Krankenanstalt 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(4) Die Leiterin oder der Leiter einer Klinischen Abteilung wird nach Maßgabe des § 32 UG von 
der Rektorin oder vom Rektor bestellt. Vor der Bestellung ist der KAGes Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

(5) Für die Abberufung einer Leiterin oder eines Leiters einer Klinischen Abteilung gilt § 4 Abs. 
3 sinngemäß. Der Vorstand der Klinischen Organisationseinheit nimmt dazu Stellung. 

§ 5 Aufgaben der Vorstände von Nichtklinischen und Klinischen Organisationseinheiten
sowie der Leiterinnen und Leiter von Klinischen Abteilungen 

(1) Vorstände von Forschungszentren (Research Centers) (im Nichtklinischen Bereich) haben 
im Rahmen der jeweiligen Organisationeinheiten folgende Aufgaben: 

1. Vorsitz und Koordination des Strategiekomitees (Strategy Committees) mit der
Zielsetzung, das Forschungsprofil des Forschungszentrums (Research Centers)
kontinuierlich weiterzuentwickeln, sodass es nach innen kooperationsfördernd wirkt und
nach außen zur Profilbildung der Med Uni Graz beiträgt;

2. Umsetzung der Lehre entsprechend den Studienplänen und den organisatorischen
Vorgaben des Rektorats sofern diese Verantwortung nicht an die jeweiligen
Lehrstuhlinhaber/Lehrstuhlinhaberinnen bzw. Diagnostik & Forschungs- (Abkürzung:
D&F) Institutsleiter/Institutsleiterinnen delegiert wird;

3. Sicherstellung der Erarbeitung von mittelfristigen strategischen Personal- und
Infrastrukturplänen im Strategiekomitees im Sinne der Kooperation und Profilbildung;
Mitwirkung bei Rekrutierungen; Coaching aufstrebender Teams;

4. Aufbau von und Unterstützung bei der Bildung von strategischen Partnerschaften und
größeren Forschungsvorhaben;

5. Qualitätssicherung und Berücksichtigung von Open Science Ansätzen, vor allem Open
Reproducible Research;
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6. Vertretung der Organisationseinheit im Rahmen des Universitätsleitbildes im
Außenverhältnis.

(2) Vorstände von Nichtklinischen Instituten haben im Rahmen der jeweiligen 
Organisationseinheit folgende Aufgaben: 

1. Führung der laufenden Geschäfte;

2. Entscheidung über leistungsadäquaten Einsatz von den der Organisationseinheit
zugeordneten gemeinsamen Ressourcen;

3. Umsetzung der Lehre entsprechend den Studienplänen und den organisatorischen
Vorgaben des Rektorats;

4. Qualitätssicherung in Forschung, Lehre unter Einhaltung der fachspezifischen Standards;

5. Ausübung der Funktion der oder des Dienstvorgesetzten für das der Organisationseinheit
zugeordnete Universitätspersonal;

6. Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Organisationseinheit über
wesentliche Entscheidungen diese Organisationseinheit betreffend;

7. Vertretung der Organisationseinheit im Rahmen des Universitätsleitbildes im
Außenverhältnis.

(3) Vorstände von Klinischen Organisationseinheiten haben unbeschadet des Abs. 4 im 
Rahmen der jeweiligen Organisationseinheit insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Führung der laufenden Geschäfte;

2. Entscheidung über leistungsadäquaten Einsatz von den der Organisationseinheit
zugeordneten gemeinsamen Ressourcen, im Falle von in Klinische Abteilungen
gegliederten Organisationseinheiten in Übereinstimmung mit deren Leiterinnen und
Leitern. An Universitätskliniken und Klinischen Instituten haben die Leitung und das
Management der gemeinsamen Ressourcen in personeller, räumlicher und apparativer
Hinsicht für die Forschungs- und Lehrtätigkeit im Zusammenwirken mit der
PatientInnenversorgung zu erfolgen;

3. Umsetzung der Lehre entsprechend den Studienplänen und den organisatorischen
Vorgaben des Rektorats;

4. Qualitätssicherung in Forschung, Lehre und PatientInnenversorgung unter Einhaltung der
fachspezifischen Standards;

5. Management der Rotation der in Ausbildung stehenden Ärztinnen und Ärzte im Rahmen
der ärztlichen Aus- und Weiterbildung;

6. Ausübung der Funktion der oder des Dienstvorgesetzten für das der Organisationseinheit
zugeordnete Personal, betreffend Dienstpläne und Einhaltung arbeitszeitrechtlicher
Bestimmungen;

7. Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Organisationseinheit über
wesentliche Entscheidungen diese Organisationseinheit betreffend;

8. Vertretung der Organisationseinheit im Rahmen des Universitätsleitbildes im
Außenverhältnis;

9. Bei nicht in Klinische Abteilungen gegliederten Kliniken übernimmt der Vorstand alle
gemäß § 5 Abs. 4 der Leiterin oder dem Leiter der Klinischen Abteilung zugeordneten
Aufgaben.
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(4) Die Leiterinnen und Leiter der Klinischen Abteilungen haben im Rahmen der jeweiligen 
Klinischen Abteilung folgende Aufgaben: 

1. Die Führung der laufenden Geschäfte der Klinischen Abteilung, insbesondere in
Forschung, Lehre und PatientInnenversorgung, letzteres unter Wahrnehmung der
fachspezifischen ärztlichen Letztverantwortung und unter Bedachtnahme auf
leistungsadäquaten Plan und Einsatzes der Ressourcen;

2. Umsetzung der Lehre entsprechend den Studienplänen und den organisatorischen
Vorgaben des Rektorats sowie der diesbezüglichen Organisationsvorgaben des
Vorstandes der Klinischen Organisationseinheit;

3. Qualitätssicherung in Forschung, Lehre und PatientInnenversorgung unter Einhaltung der
fachspezifischen Standards und der entwickelten Diagnose- und Behandlungspfade;

4. Ärztliche Aus- und Weiterbildung; Überwachung und Berichtspflicht über das Erreichen
der Ausbildungsziele der in Ausbildung stehenden Ärztinnen und Ärzte;

5. Teilnahme an den Versorgungsaufgaben der Klinischen Organisationseinheit im Rahmen
der gemeinsamen Einrichtungen und Dienste;

6. Ausübung der Funktion der oder des Dienstvorgesetzten für das der Klinischen Abteilung
zugeordnete Personal mit Ausnahme der dem Vorstand von Klinischen
Organisationseinheiten gemäß § 5 Abs. 3 Z. 6 zugeordneten Aufgaben betreffend
Dienstpläne und Einhaltung arbeitszeitrechtlicher Bestimmungen.

§ 6 Organisationsplan für den Nichtklinischen Bereich

(1) Im Nichtklinischen Bereich der Medizinischen Universität Graz bestehen folgende 
Organisationseinheiten als „Forschungszentren“ (Research Centers): 

1. Otto Loewi Forschungszentrum (für Gefäßbiologie, Immunologie und Entzündung)

Otto Loewi Research Center (for Vascular Biology, Immunology and Inflammation)

2. Gottfried Schatz Forschungszentrum (für zelluläre Signaltransduktion, Stoffwechsel und
Altern)

Gottfried Schatz Research Center (for Cell Signaling, Metabolism and Aging)

Innerhalb der beiden Forschungszentren sind folgende Lehrstühle eingerichtet:

Otto Loewi Forschungszentrum:

- Lehrstuhl für Pharmakologie 

- Lehrstuhl für Immunologie & Pathophysiologie 

- Lehrstuhl für Physiologie 

- Lehrstuhl für Physiologische Chemie 

Gottfried Schatz Forschungszentrum: 

- Lehrstuhl für Molekularbiologie & Biochemie 

- Lehrstuhl für Zellbiologie, Histologie und Embryologie 

- Lehrstuhl für Biophysik 

- Lehrstuhl für makroskopische und klinische Anatomie 
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3. Diagnostik & Forschungszentrum für Molekulare BioMedizin

Diagnostic & Research Center for Molecular BioMedicine

mit folgender Substruktur

- Diagnostik & Forschungsinstitut für Pathologie 

- Diagnostik & Forschungsinstitut für Humangenetik 

- Diagnostik & Forschungsinstitut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin 

- Diagnostik & Forschungsinstitut für Gerichtliche Medizin 

Über den inneren Ablauf ist im Rahmen von Statuten Einvernehmen herzustellen. 

(2) Im Nichtklinischen Bereich der Medizinischen Universität Graz bestehen folgende 
Organisationseinheiten als „Institute“: 

1. Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie

2. Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Dokumentation

3. Institut für Pflegewissenschaft

4. Institut für Allgemeinmedizin und evidenzbasierte Versorgungsforschung

§ 7 Organisationsplan für den Klinischen Bereich

(1) Die Medizinische Universität hat mit dem Rechtsträger der Krankenanstalt nach Zustimmung 
der Bundesministerin oder des Bundesministers unter Bedachtnahme auf die 
Leistungsvereinbarung gem. § 13 UG eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit beim 
Betrieb der einzelnen zum Klinischen Bereich der Medizinischen Universität gehörenden und 
gleichzeitig einen Teil der öffentlichen Krankenanstalt bildenden Organisationseinheiten zu 
treffen, die auch die wechselseitigen Leistungen und deren Bewertung enthält. 

(2) Im Klinischen Bereich der Medizinischen Universität Graz bestehen folgende 
Organisationseinheiten: 

Universitätskliniken 

1. Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin

2. Universitäts-Augenklinik

3. Universitätsklinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin

4. Universitätsklinik für Chirurgie

5. Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie

6. Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

7. Hals-, Nasen-, Ohren-Universitätsklinik

8. Universitätsklinik für Innere Medizin

9. Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie

10. Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde

11. Universitätsklinik für Neurochirurgie

12. Universitätsklinik für Neurologie

13. Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie
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14. Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin

15. Universitätsklinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie

16. Universitätsklinik für Radiologie

17. Universitätsklinik für Strahlentherapie-Radioonkologie

18. Universitätsklinik für Urologie

19. Universitätsklinik für Zahnmedizin und Mundgesundheit

Klinische Institute 

20. Klinisches Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik

(3) Von den in Abs. 2 genannten Universitätskliniken sind folgende zum Zwecke der 
Forschung und Lehre sowie der PatientInnenversorgung in Klinische Abteilungen 
gegliedert: 

1. Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin

- Klinische Abteilung für Allgemeine Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin

- Klinische Abteilung für Herz-, Thorax-, Gefäßchirurgische Anästhesiologie und
Intensivmedizin 

- Klinische Abteilung für Spezielle Anästhesiologie, Schmerz- und Intensivmedizin 

2. Universitätsklinik für Chirurgie

- Klinische Abteilung für Allgemeinchirurgie

- Klinische Abteilung für Gefäßchirurgie

- Klinische Abteilung für Herzchirurgie

- Klinische Abteilung für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie

- Klinische Abteilung für Thorax- und hyperbare Chirurgie

- Klinische Abteilung für Transplantationschirurgie

3. Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

- Klinische Abteilung für Gynäkologie

- Klinische Abteilung für Geburtshilfe

4. Hals-, Nasen-, Ohren-Universitätsklinik

- Klinische Abteilung für allgemeine HNO

- Klinische Abteilung für Phoniatrie

5. Universitätsklinik für Innere Medizin

- Klinische Abteilung für Angiologie

- Klinische Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie

- Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie

- Klinische Abteilung für Hämatologie

- Klinische Abteilung für Kardiologie

- Klinische Abteilung für Nephrologie
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- Klinische Abteilung für Onkologie 

- Klinische Abteilung für Rheumatologie und Immunologie 

- Klinische Abteilung für Pulmonologie 

6. Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie

- Klinische Abteilung für allgemeine Kinder- und Jugendchirurgie

- Klinische Abteilung für Kinderorthopädie

7. Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde

- Klinische Abteilung für allgemeine Pädiatrie

- Klinische Abteilung für pädiatrische Hämato-Onkologie

- Klinische Abteilung für pädiatrische Kardiologie

- Klinische Abteilung für Neonatologie

- Klinische Abteilung für pädiatrische Pulmonologie und Allergologie

8. Universitätsklinik für Neurologie

- Klinische Abteilung für allgemeine Neurologie

- Klinische Abteilung für Neurogeriatrie

9. Universitätsklinik für Radiologie

- Klinische Abteilung für allgemeine radiologische Diagnostik 

- Klinische Abteilung für Kinderradiologie 

- Klinische Abteilung für Nuklearmedizin 

- Klinische Abteilung für Neuroradiologie, vaskuläre und interventionelle Radiologie 

10. Universitätsklinik für Zahnmedizin und Mundgesundheit

- Klinische Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

- Klinische Abteilung für Zahnerhaltung, Parodontologie und Zahnersatzkunde

- Klinische Abteilung für Orale Chirurgie und Kieferorthopädie

3. ABSCHNITT VERWALTUNGSBEREICH

§ 8 Allgemeines

(1) Zur Erfüllung der den Obersten Organen im Verwaltungsbereich gesetzlich übertragenen 
Aufgaben werden Stabsstellen und Nichtwissenschaftliche Organisationseinheiten 
eingerichtet. Auf diese wird unter Einhaltung der jeweiligen Zuständigkeiten gemäß UG, des 
Datenschutzes sowie der Amtsverschwiegenheit zugegriffen.  

(2) Diese Stabsstellen und Nichtwissenschaftlichen Organisationseinheiten dienen der 
Beratung und Unterstützung der Obersten Organe. 

(3) Darüberhinausgehend dienen einzelne dieser Stabsstellen und Nichtwissenschaftlichen 
Organisationseinheiten der Bereitstellung von Forschungsinfrastrukturen innerhalb der 
Medizinischen Universität Graz mit dem Ziel der effizienten und effektiven Unterstützung der 
Nichtklinischen und Klinischen Organisationseinheiten auch in den Bereichen Gleichstellung 
und Frauenförderung.  

(4) Die administrativen Abläufe umfassen einerseits alle klassischen Aufgaben der zentralen 
Verwaltung andererseits die Verwaltungsaufgaben der Lehre. 
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§ 9 Leitung von Nichtwissenschaftlichen Organisationseinheiten

(1) Das Rektorat hat für jede Nichtwissenschaftliche Organisationseinheit eine Leiterin oder 
einen Leiter auf vier Jahre, längstens für die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses, zu 
bestellen. Diese/Dieser ist unmittelbare/r Dienstvorgesetzte/r für die der 
Organisationseinheit zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und trägt die 
Verantwortung gegenüber dem Rektorat. 

(2) Für die Bestellung einer Leiterin oder eines Leiters der Organisationseinheit zur Koordination 
der Aufgaben der Gleichstellung, der Frauenförderung sowie der Geschlechterforschung 
(GENDER:UNIT) hat die oder der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Gleichbehandlungsfragen ein Vorschlagsrecht.  

(3) Die Aufgaben der Leitung der Stabsstellen gemäß § 10 Abs. 2 lit. a kommt der Vorsitzenden 
oder dem Vorsitzenden des Universitätsrates, gemäß § 10 Abs. 2 lit. b der Vorsitzenden oder 
dem Vorsitzenden des Senates, gemäß § 10 Abs. 2 lit. c der Rektorin oder dem Rektor, 
gemäß § 10 Abs. 2 lit. d der jeweils zuständigen Vizerektorin oder dem jeweils zuständigen 
Vizerektor zu. Die Bestellung der Leitung der Stabsstellen gemäß § 10 Abs. 2 lit. e-h kommt 
dem jeweils zuständigen Rektoratsmitglied nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung 
und der Geschäftsverteilung des Rektorats idgF zu. 

(4) Die Leiterin oder der Leiter einer Organisationseinheit kann vom Rektorat beziehungsweise 
vom jeweils zuständigen Mitglied des Rektorats aus wichtigem Grund abberufen werden. 

§ 10 Organisationsplan im Verwaltungsbereich

(1) An der Medizinischen Universität Graz werden folgende Nichtwissenschaftliche 
Organisationseinheiten errichtet: 

a. Organisationseinheit Personalmanagement, -entwicklung und -administration

b. Organisationseinheit Med Campus: Errichtung und Management

c. Organisationseinheit GENDER:UNIT

d. Organisationseinheit Forschungsinfrastruktur

e. Organisationseinheit Forschungsmanagement

f. Organisationseinheit Studienmanagement

g. Organisationseinheit Bibliothek

h. Organisationseinheit Finanzen

i. Organisationseinheit Recht und Risikomanagement

j. Organisationseinheit Informationstechnologie und Digitalisierung

(2) An der Medizinischen Universität Graz werden folgende Stabsstellen eingerichtet: 

a. Büro des Universitätsrates

b. Büro des Senates

c. Büro des Rektors/der Rektorin

d. Büros der Vizerektorinnen/Vizerektoren

e. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement

f. Qualitäts- und Wissensmanagement

g. Interne Revision
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h. Compliance

i. Organisationsentwicklung in der Verwaltung

(3) Darüber hinaus gibt es neben den nichtwissenschaftlichen Organisationseinheiten und 
Stabsstellen folgende ex lege eingerichtete Organe und Gremien: 

a. Für die Vollziehung der studienrechtlichen Bestimmungen zuständiges monokratisches
Organ

b. Dekanin/Dekan für Doktorratsstudien

c. Ethikkommission

d. Schiedskommission

e. Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen

(4) a. Die Organisationseinheiten Finanzen, Recht und Risikomanagement und 
Informationstechnologie und Digitalisierung nehmen die administrative, kaufmännische, 
organisatorische und technische Verwaltung für die gesamte Medizinische Universität Graz 
wahr.  

b. Die Organisationseinheit Personalmanagement, -entwicklung und -administration ist
fachkundiger Ansprechpartner für alle personalrelevanten Anfragen, deren administrative 
Verwaltung und ist für die Weiterentwicklung der Personalstrategie für die Medizinische 
Universität Graz zuständig. Neben der Personalplanung und Stellenbewirtschaftung ist sie 
für die Nachwuchsförderung verantwortlich.  

c. Die GENDER:UNIT nimmt konzeptionelle, vernetzende und betreuende Aufgaben in den
Bereichen Gleichstellung, Frauenförderung und Diversity Management wahr. Die 
organisatorische Ausgestaltung der GENDER:UNIT legt deren Leiterin oder Leiter 
zweckmäßig gemeinsam mit dem nach der Geschäftsordnung zuständigen Mitglied des 
Rektorats in Abstimmung mit der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Arbeitskreises 
für Gleichbehandlungsfragen fest. Nähere Regelungen zur organisatorischen Ausgestaltung 
der GENDER:UNIT werden im Frauenförderungsplan der Medizinischen Universität Graz 
getroffen. 

d. Die Organisationseinheiten Forschungsinfrastruktur und Forschungsmanagement stellen
gemeinsam zu nutzende Forschungsressourcen sowie Dienstleistungen bereit. Für das 
Zentrum für Medizinische Forschung (ZMF I) gelten hierbei die im Vertrag mit der KAGes 
festgelegten Bestimmungen hinsichtlich der Bereitstellung der Infrastruktur für den 
Klinischen Bereich. 

e. Die Organisationseinheit Studienmanagement nimmt die für die Organisation, Verwaltung
und Evaluierung des Studien- und Prüfungsbetriebs erforderlichen zentralen Aufgaben wahr. 

f. Die Organisationseinheit MED CAMPUS: Errichtung und Management nimmt die für die
organisatorische und administrative Umsetzung des Programms MED CAMPUS 
erforderlichen Aufgaben wahr. Die organisatorische Ausgestaltung der Organisationseinheit 
legt der OE Leiter/die OE Leiterin fest – sofern dies die Person des Rektors/der Rektorin 
wahrnimmt in Abstimmung mit den übrigen Rektoratsmitgliedern. In jedem anderen Fall gilt 
Abs. 5. 

g. Die Organisationseinheit Bibliothek ist für die Organisation und den Betrieb der
Zentralbibliothek und des angeschlossenen Lernzentrums der Medizinischen Universität 
Graz zuständig. Der Aufgabenbereich umfasst darüber hinaus den Erwerb und die 
Erschließung wissenschaftlicher Informationsquellen für die gesamte Universität, die Pflege 
bibliotheksspezifischer Datenbanken und Kataloge, Medienarchivierung und -pflege, 
Literaturservice sowie Kundenberatung und Schulung. 
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 (5) Die organisatorische Ausgestaltung der Organisationseinheiten nach Abs. 4 lit. a, b, d, e und 
g legen deren Leiterin oder Leiter gemeinsam mit dem nach der Geschäftsverteilung des 
Rektorats zuständigen Mitglied, unter den Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit und 
Effizienz, fest.  

 (6) Für die Tätigkeiten der in Abs. 3 lit. a und b genannten Organe wird entsprechend den 
gesetzlich übertragenen Aufgaben administratives Personal aus der Organisationseinheit 
gemäß § 10 Abs. 2 lit. d zur administrativen Unterstützung zur Verfügung gestellt. Dieses ist 
den Organen gemäß Abs. 3 lit. a und b fachlich/inhaltlich unterstellt, weisungsgebunden und 
verantwortlich. Sie sind in dieser Tätigkeit zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet.  

4. ABSCHNITT

§ 11 ZUORDNUNG DES PERSONALS

(1) Den in den §§ 6 und 7 genannten Organisationseinheiten werden jeweils die 
Universitätsangehörigen zugeordnet, die bis zum Stichtag 31.12.2003 den gleichartigen 
Nichtklinischen oder Klinischen organisatorischen Einrichtungen zugeordnet waren. 

(2) Die Zuordnung aller übrigen Universitätsangehörigen, besonders im nichtwissenschaftlichen 
Bereich, geschieht durch das Rektorat und wird im Mitteilungsblatt der Medizinischen 
Universität Graz kundgemacht. 

5. ABSCHNITT

§ 12 KUNDMACHUNG

(1) Dieser Organisationsplan ist im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz 
kundzumachen. 
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MTBl. vom 30.01.2019, StJ 2018/19, 17. Stk 

Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

71. Geschäftsordnung: Geschäftsordnung der Medizinischen Universität Graz - Änderungen

Der Vorsitzende des Universitätsrates, Herr Em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Hans SÜNKEL, gibt bekannt, dass 
der Universitätsrat der Medizinischen Universität Graz in seiner 1.ordentlichen Sitzung am 21.01.2019 
gemäß § 21 Abs. 1 Z 1 UG nachfolgend geänderte Geschäftsordnung des Rektorates auf Antrag des 
Rektorates gemäß § 22 Abs. 6 UG genehmigt hat.  

Em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Hans SÜNKEL 
Vorsitzender des Universitätsrates 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

72. Verordnung über die Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien Human- und

Zahnmedizin 

Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat der Medizinischen 

Universität Graz gemäß § 71c Abs 6 in Verbindung mit § 63

Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBl.I Nr.120/2002, idgF, nach Anhörung des Senats, folgende Verordnung 

über die Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien Humanmedizin und Zahnmedizin, die am 

21.01.2019 vom Universitätsrat genehmigt worden ist, beschlossen hat. 
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Verordnung über die Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien Human- und Zahnmedizin 

Präambel 

Die Medizinische Universität Graz führt seit dem Kalenderjahr 2013 gemeinsam mit der Medizinischen 

Universität Wien, der Medizinischen Universität Innsbruck und der Medizinischen Fakultät der 

Johannes-Kepler-Universität Linz auf Basis des § 71c UG (ehemals § 124b UG) eine 

kapazitätsorientierte Studienplatzvergabe für die Studienwerber/innen der Diplomstudien Human- und 

Zahnmedizin und des Bachelorstudiums Humanmedizin durch. 

Das Aufnahmeverfahren beruht auf den Ergebnissen einer Delphi-Umfrage unter den Lehrenden der 

vier Medizinischen Universitäten sowie auf einer Literaturauswertung und den 

studienplanspezifischen Kompetenzen (Lernziele). Die Studienplätze werden mittels eines 

Aufnahmeverfahrens (Aufnahmetest Humanmedizin – MedAT-H, Aufnahmetest Zahnmedizin – 

MedAT-Z) für das jeweilige Studium vergeben. 

Die Gestaltung des Aufnahmeverfahrens 2019 baut auf die im Zuge der bisherigen gemeinsamen 

Aufnahmeverfahren gewonnenen Erkenntnisse auf und stellt somit eine Weiterentwicklung des 

bisherigen Procedere dar. Die inhaltliche Gestaltung des Aufnahmeverfahrens wird in einer eigenen 

Verordnung des Rektorates der Medizinischen Universität Graz geregelt. 

I. Regelungsinhalt 

§ 1. Diese Verordnung regelt die Beschränkung des Zugangs für die Diplomstudien Humanmedizin (O 

202) und Zahnmedizin (O 203) an der Medizinischen Universität Graz aufgrund eines 

Aufnahmeverfahrens vor der Zulassung zum Studium gem. § 71c UG. 

II. Geltungsbereich

§ 2. Die Regelung über Zugangsbeschränkungen gilt für alle Studienwerber/innen, die erstmals für die 

Diplomstudien Human- und/oder Zahnmedizin an der Medizinischen Universität Graz für das 

Studienjahr 2019/2020 zugelassen werden wollen. Die Aufnahme von Studienwerber/innen erfolgt 

zum Beginn des Studienjahres. Es gilt auch für jene Studienwerberinnen und Studienwerber, die 

aufgrund des Auswahlverfahrens 2005/06 nicht zulassungsfähig waren. 

§ 3. Die Bestimmungen für das Aufnahmeverfahren gemäß §§ 5 bis 13 dieser Verordnung gelten nicht 
für: 

(1) Studierende an der Medizinischen Universität Graz, die zum Zeitpunkt des 

Aufnahmeverfahrens zum Diplomstudium der Humanmedizin (O 202) oder Zahnmedizin (O 

203) zugelassen sind und das Studium, zu dem sie zugelassen sind, fortsetzen (§ 62 UG); 

Studierende an der Medizinischen Universität Graz, die zum Diplomstudium der 

Humanmedizin (O 202) oder Zahnmedizin (O 203) zugelassen waren und das Studium nach 

einer Unterbrechung fortsetzen. 

(2) Studierende an der Medizinischen Universität Graz, die zum Zeitpunkt des 

Aufnahmeverfahrens zum Studium der Medizin (O 201) zugelassen sind und ex lege 
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(aufgrund des Curriculums) oder freiwillig in das Diplomstudium der Humanmedizin (O 202) 

überwechseln, 

(3) Studierende, die zu einem Medizinstudium an einer ausländischen Universität oder 

gleichwertigen ausländischen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung zugelassen 

sind und im Rahmen eines internationalen Mobilitätsprogramms (z.B. ERASMUS) an den 

Medizinischen Universitäten Wien, Innsbruck, Graz oder der Medizinischen Fakultät Linz 

studieren, 

(4) Quereinsteiger/innen iSd § 14, 

(5) Studienplatztauscher/innen iSd § 15 sowie 

(6) Studienwerber/innen in Ausbildung zum Facharzt bzw. zur Fachärztin für Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie iSd § 16. 

III. Zahl der Studienplätze

§ 4. (1) Folgende Platzzahlen werden entsprechend den vorhandenen Kapazitäten und der mit dem 

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft geschlossenen 

Leistungsvereinbarung für die Diplomstudien Humanmedizin und Zahnmedizin an der Medizinischen 

Universität Graz festgelegt: 

Humanmedizin Zahnmedizin Gesamt 

336 24 360 

(2) Von den in Abs. 1 festgelegten Studienplätzen für Humanmedizin sind gemäß § 71c Abs. 5 UG 

1. 95 vH für EU-BürgerInnen und ihnen im Hinblick auf den Studienzugang gleichgestellte

Personen und

2. 75 vH für InhaberInnen von in Österreich ausgestellten Reifezeugnissen vorbehalten.

IV. Aufnahmeverfahren für die Diplomstudien Humanmedizin und Zahnmedizin

§ 5. (1) Die Aufnahme von Studienwerber/innen für das Diplomstudium Humanmedizin und für das 

Diplomstudium Zahnmedizin richtet sich nach dem Aufnahmeverfahren gemäß §§ 6 ff. Die Vergabe 

der Studienplätze (§ 4) für die Diplomstudien Human- und Zahnmedizin erfolgt im Rahmen des 

Aufnahmeverfahrens mittels der für das jeweilige Studium vorgesehenen Aufnahmetests 

(Aufnahmetest Humanmedizin – MedAT-H, Aufnahmetest Zahnmedizin – MedAT-Z), die der 

Abklärung der Studieneignung und einer objektiven und transparenten Auswahl von 

Studienwerber/innen dienen. 

(2) Zur Teilnahme am Aufnahmeverfahren (§§ 6 ff) sind Personen berechtigt, die zum Zeitpunkt der 

Internet-Anmeldung 

1. ein (Reife)Zeugnis gemäß § 64 UG besitzen,
2. die 12. Schulstufe einer allgemeinbildenden höheren Schule gemäß 

Schulorganisationsgesetz (BGBl. Nr. 242/1962, idgF) absolvieren,

3. die 13. Schulstufe einer berufsbildenden höheren Schule oder einer höheren Anstalt für

Lehrer- und Erziehungsbildung gemäß Schulorganisationsgesetz (BGBl. Nr.242/1962, idgF)

absolvieren,
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4. zur Studienberechtigungsprüfung gemäß § 64a UG iVm der Verordnung über die

Durchführung der Studienberechtigungsprüfung der jeweiligen Universität zugelassen sind,

5. zur Berufsreifeprüfung gemäß Bundesgesetz über die Berufsreifeprüfung (BGBl. I Nr.

68/1997, idgF) zugelassen sind, oder

6. die sich in einem den Z 2 und 3 entsprechenden Ausbildungsstand an einer ausländischen

anerkannten Bildungseinrichtung befinden.

(3) Die den Studienwerber/innen im Zuge des Aufnahmeverfahrens gemäß §§ 6 ff erwachsenden 

Kosten sind nicht erstattungsfähig. 

(4) Auf das gegenständliche Verfahren kommt ausschließlich die Verfahrensregelung dieser 

Verordnung sowie der Verordnung betreffend die Testinhalte (§ 10 Abs. 1) zur Anwendung. 

Internet-Anmeldung 

§ 6. (1) Die Studienwerber/innen haben sich innerhalb der von den Rektoraten der Medizinischen 

Universitäten Wien, Innsbruck, Graz und der Johannes-Kepler-Universität Linz einvernehmlich 

festgelegten Anmeldefrist, die am 01. März 2019 beginnt und am 29. März 2019 um 24:00 Uhr endet, 

für den jeweiligen Aufnahmetest online, mittels Web-Formulars im ANV-Webtool anzumelden. 

(2) Bei dieser Anmeldung sind neben allgemeinen (persönlichen) Daten, die Wahl des Studiums 

(Humanmedizin/Zahnmedizin) sowie die Wahl des Studienortes (Wien, Innsbruck, Linz oder Graz) 

anzugeben. 

(3) Die Angabe des gewünschten Studiums und des gewünschten Studienortes, für das bzw. für den 

die Zulassung erfolgen soll, ist verbindlich. Eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich. 

(4) Die Internet-Anmeldung ist Voraussetzung für die Testteilnahme. Eine Internet-Anmeldung nach 

Ende der Anmeldefrist oder eine Fristerstreckung für die Anmeldung ist nicht möglich. Die Internet-

Anmeldung ist ausschließlich innerhalb der festgesetzten Frist möglich und wird erst mit Einlangen des 

Kostenbeitrages (§ 7) gültig. 

(5) Das ANV-Webtool, über das die Anmeldung erfolgt, wird bis spätestens Mitte Februar des 

jeweiligen Jahres im Internet auf der Website der Medizinischen Universität Graz veröffentlicht. Eine 

unvollständig ausgefüllte und/oder wahrheitswidrige und/oder nicht den Formvorschriften (insbes. 

Abs. 1- 3) entsprechende und/oder nicht fristgerechte Anmeldung ist ungültig und bleibt 

unberücksichtigt. Aufträge zur Verbesserung haben nicht zu erfolgen. 

(6) Laut § 143 Abs. 42 UG werden im Rahmen der Internet-Anmeldung zusätzlich Daten zum sozialen 
Hintergrund der Studienwerberinnen und –werber erhoben. 

Beitrag zur Deckung der Kosten 

§ 7. (1) Um ein geordnetes und effizientes Aufnahmeverfahren zu gewährleisten sowie um die 

Ernsthaftigkeit der getätigten Internet-Anmeldung zu bestätigen, haben die Studienwerber/innen einen 

vom Rektorat der Medizinischen Universität Graz jährlich festzusetzende Beitrag zur Deckung der 

Kosten zu leisten. Diese dient dem Ordnungszweck und als Beitrag zur Deckung der Kosten der 

Testdurchführung und beträgt Euro 110.-. 
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(2) Der vollständige Beitrag muss innerhalb der vom Rektorat festgelegten Frist, die am 01. März 2019 

beginnt und am 29. März 2019 endet, mittels des von der Medizinischen Universität Graz zur 

Verfügung gestellten ePayment-Angebots bezahlt werden. Die dafür erforderlichen Informationen 

werden im Rahmen der Internet-Anmeldung (§ 6) bekanntgegeben. Die Studienwerber/innen haben 

die ausdrückliche Verpflichtung, die Verlautbarungen auf der Website der Medizinischen Universität 

Graz zu verfolgen und die Bezahlung des Beitrags zur Deckung der Kosten so vorzunehmen, dass 

sie rechtzeitig einlangt sowie die gültige Einzahlung des Beitrags zur Deckung der Kosten zu 

überprüfen. 

(3) Eine Internet-Anmeldung gilt als zurückgezogen, wenn der vollständige Beitrag zur Deckung der 

Kosten nicht innerhalb der vom Rektorat festgelegten Frist einbezahlt wurde. Die Internet-Anmeldung 

wird damit ungültig und eine Testteilnahme ist ausgeschlossen. Wird der Beitrag zur Deckung der 

Kosten nach der festgelegten Frist eingezahlt, so ist dieser zurückzuerstatten. 

(4) Erscheinen Studienwerber/innen trotz gültiger Internet-Anmeldung (§ 6) nicht zum Test, besteht 

kein Anspruch auf Rückerstattung des geleisteten Beitrages zur Deckung der Kosten. 

Information zum Aufnahmeverfahren 

§ 8. (1) Detaillierte Informationen hinsichtlich der Zulassungsvoraussetzungen für die Diplomstudien 

Human- und Zahnmedizin, zu den Aufnahmetests sowie zum Testablauf werden auf der Website der 

Medizinischen Universität Graz zur Verfügung gestellt. 

(2) Der Aufnahmetest findet am 05. Juli 2019 zeitgleich an den Medizinischen Universitäten Graz, 

Innsbruck und Wien, sowie an der Johannes-Kepler-Universität Linz statt. Der Testort, die Uhrzeit und 

die Testdauer werden allen Studienwerber/innen auf der Website der Medizinischen Universität Graz  

bekannt gegeben. 

(3) Die Studienwerber/innen erhalten nach Ablauf der Frist für das Einbezahlen des Beitrages zur 

Deckung der Kosten und die Internet-Anmeldung bis spätestens 10. Mai 2019, über die Website der 

Medizinischen Universität Graz, Informationen zum Status ihrer Anmeldung. 

Ausschluss 

§ 9. (1) Teilnehmer/innen am Aufnahmetest, die den ordnungsgemäßen Testablauf beeinträchtigen, 

können durch die Aufsichtsperson von der weiteren Teilnahme am Test ausgeschlossen werden. In 

diesem Fall zählt als Testergebnis des/der Studienwerbers/in das bis zum Ausschluss erzielte 

Resultat. 

(2) Nutzt ein/e Teilnehmer/in unerlaubte Hilfsmittel oder wird auf andere Weise versucht, das Ergebnis 

zu beeinflussen, ist dies vom Aufsichtspersonal zu dokumentieren (Vermerk). Die/der Teilnehmer/in 

ist berechtigt, den Aufnahmetest abzuschließen; sie/er wird jedoch unabhängig vom erreichten 

Testwert bei zwei erhaltenen Vermerken nicht in die Rangliste aufgenommen. Dies gilt auch, wenn 

Unredlichkeiten nach Abschluss des Aufnahmetests festgestellt werden. 

Unredlichkeiten sind insbesondere die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, die Benützung von 

Fotoapparaten, Handys, PDAs, PCs oder sonstigen elektronischen Geräten während des Tests oder 

das Bearbeiten eines Testabschnitts außerhalb der dafür zugestandenen Zeit. 
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Testdurchführung, Auswertung, Ergebnisfeststellung 

§ 10. (1) Die Vergabe der Studienplätze (§ 4) für das Diplomstudium Humanmedizin sowie das 

Diplomstudium Zahnmedizin erfolgt durch die dafür jeweils vorgesehenen Aufnahmetests 

Humanmedizin MedAT-H bzw. Zahnmedizin MedAT-Z, deren Testinhalte sowie Testauswertung in 

einer eigenen Verordnung vom Rektorat geregelt werden. 

(2) Nach Absolvierung der Aufnahmetests wird für jede/n Studienwerber/in der jeweilige Testwert 

ermittelt sowie die daraus resultierende Rangfolge erstellt (Rangliste). 

(3) Die Ergebnisfeststellung führt an der jeweiligen Medizinischen Universität zu je einer Rangliste der 

Studienwerber/innen für das jeweilige Studium (Humanmedizin/Zahnmedizin). Die 

Studienwerber/innen werden dabei nach dem Testwert anhand ihrer Angaben im Aufnahmeverfahren 

(§§ 6 ff) gereiht. 

(4) Für das Diplomstudium Humanmedizin werden die zur Verfügung stehenden Studienplätze (§ 4 

Abs. 1) grundsätzlich an jene Studienwerber/innen vergeben, die in der Rangliste auf den ersten 336 

Plätzen aufscheinen. Entspricht die Zusammensetzung der ersten 336 Plätze nicht den in § 4 Abs. 2 

normierten Anforderungen, ist die Rangliste unter größtmöglicher Wahrung der sich aus dem 

Testergebnis ergebenden Reihenfolge der Studienwerber/innen so lange durch den Austausch von 

Studienwerber/innen, die das/die zu wenig stark repräsentierte/n Kriterium/Kriterien nicht erfüllen, 

durch Studienwerber/innen, die in der Rangliste unmittelbar nachgereiht sind, das/die zu wenig stark 

repräsentierte Kriterium/Kriterien jedoch erfüllen, zu modifizieren, bis von den ersten 336 Plätzen 

mindestens 95 vH auf EU-Bürger/innen und ihnen im Hinblick auf den Studienzugang gleichgestellte 

Personen, sowie mindestens 75 vH auf Inhaber/innen in Österreich ausgestellter Reifezeugnisse 

entfallen. Für das Diplomstudium Zahnmedizin werden die Studienplätze an jene Studienwerber/innen 

vergeben, die in der Rangliste auf den ersten 24 Plätzen aufscheinen. 

(5) Die Ergebnisse des Aufnahmeverfahrens werden zu Beginn der Kalenderwoche 32 eines jeden 
Jahres den einzelnen Studienwerber/innen über das ANV-Webtool bekannt gegeben. Jede/r 
Studienwerber/in erhält eine individualisierte Rückmeldung in Form eines Einzelergebnisnachweises 
über das ANV-Webtool. 

Zulassung 

§ 11. (1) Zum Studium der Humanmedizin/Zahnmedizin können nur jene Studienwerber/innen 

zugelassen werden, die aufgrund der Rangliste (§ 10 Abs. 2) einen Studienplatz (§ 4) für das jeweilige 

Studium an der gewählten Medizinischen Universität bzw. der Medizinischen Fakultät der Johannes-

Kepler-Universität Linz erhalten haben. Melden sich im Rahmen der Internet-Anmeldung gemäß § 6 

weniger Studienwerber/innen an als Studienplätze für das Diplomstudium Humanmedizin oder für das 

Diplomstudium Zahnmedizin gemäß § 4 vorgesehen sind, wird kein Aufnahmeverfahren durchgeführt 

und jede/r Studienwerber/in erhält einen Studienplatz, sofern die Voraussetzungen gemäß Abs. 3 

erfüllt sind. 

(2) Die Zulassung zum Studium der Humanmedizin/Zahnmedizin setzt voraus, dass der/die Studien-

werber/in einen Studienplatz aufgrund der Rangliste gemäß § 10 Abs. 2 für das betreffende 

Studienjahr für die gewählte Studienrichtung erlangt hat und die Voraussetzungen der §§ 63 ff und 91 

UG erfüllt. 
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(3) Soweit universitätsrechtlich vorgesehen, ist vor der Zulassung auch das Recht zur unmittelbaren 

Zulassung zum Studium im Ausstellungsstaat der Urkunde, mit der die allgemeine Universitätsreife 

nachgewiesen wird, nachzuweisen (besondere Universitätsreife - § 65 Abs 2 UG). 

(4) Studienwerber/innen, die einen Studienplatz erhalten, werden bis spätestens 16. August 2019 per 

E-Mail darüber verständigt. Die Zulassung erfolgt im Zeitraum vom 19. August 2019 bis zum 

06. September 2019. Die Zulassung muss von den Studienwerber/innen verpflichtend, entsprechend

den Vorgaben im Verständigungs-E-Mail, durchgeführt werden. 

(5) In begründeten Fällen kann auf Antrag beim Rektorat die Zulassung zum Studium im 

Sommersemester erfolgen. Damit ein solcher Antrag gestellt werden kann, ist bei der Zulassung zuvor 

wie in § 11 Abs. 1 – 4 vorzugehen. 

Verfall des Studienplatzes, Nachrückung 

§ 12. Studienwerber/innen, die einen Studienplatz aufgrund der Rangliste (§ 10 Abs. 2) erhalten 

haben, müssen binnen der in § 11 Abs. 4 genannten Frist die Zulassung durchführen. Unterbleibt 

diese fristgerechte Zulassung, verfällt der Studienplatz. 

§ 13. (1) Ein durch Verfall (§ 12), mangels Vorliegens von Zulassungsvoraussetzungen (§ 11 Abs. 1 - 

3) oder durch ausdrücklichen schriftlichen Rücktritt zur Verfügung stehender Studienplatz wird nach

Maßgabe der Studienplatzkapazität des jeweiligen Studiums an den/die in der Rangliste (§ 10 Abs. 2) 

nächstfolgende/n Studienwerber/in vergeben, der/die noch keinen Studienplatz erhalten hat und 

dessen/deren Nachrückung keinen Verstoß gegen die Anforderungen gemäß § 4 Abs. 2 zur Folge hat 

(Nachrückung). 

(2) Studienwerber/innen, die gemäß Abs. 1 einen Studienplatz erhalten haben, müssen binnen der 

ihnen im Rahmen der Verständigung über die Nachrückung zugewiesenen Frist nachweislich 

erklären, diesen Studienplatz in Anspruch zu nehmen. Bei Unterbleiben dieser fristgerechten 

Erklärung, verfällt der Studienplatz. 

V. Quereinsteiger/innen 

§ 14. (1) Studienwerber/innen, die bereits im Rahmen eines Studiums der Humanmedizin oder der 

Zahnmedizin an einer inländischen oder gleichwertigen ausländischen anerkannten postsekundären 

Bildungseinrichtung mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkte erworben haben, ihr Studium an der 

Medizinischen Universität Graz fortsetzen wollen und sich dem Querschnittstest stellen, sind unter 

Außerachtlassung von § 5 ff auf Antrag zu einem Studium zuzulassen, wenn: 

 er/sie einen Nachweis über die an einer inländischen oder gleichwertigen ausländischen

anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung abgelegten und im Zuge des

Quereinstiegs für das betreffende Studienjahr erforderlichen 180 ECTS-Anrechnungspunkte

aus einem Studium der Human- oder Zahnmedizin vorlegt und

 er/sie die sonstigen Zulassungsvoraussetzungen nach §§ 63 ff UG erfüllt und

 nach Maßgabe des jeweiligen Curriculums freie Plätze in den Lehrveranstaltungen mit

beschränkter Platzzahl verfügbar sind und

 der/die Studienbewerber/in im Rahmen des für QuereinsteigerInnen festgelegten

Querschnittstest gereiht wurde.
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(2) Die Vergabe der Plätze an QuereinsteigerInnen erfolgt einmal jährlich innerhalb einer rechtzeitig 

bekanntzugebenden Frist und nach dem für QuereinsteigerInnen festgelegten Querschnittstests. Die 

Termine und Fristen für die Anmeldung werden im Internet auf der Website der Medizinischen 

Universität Graz veröffentlicht. 

(3) Die Voraussetzung für die Teilnahme am Querschnittstest ist die fristgerechte Internet-Anmeldung 
und Einzahlung des Beitrags zur Deckung der Kosten von € 110.- über das von der Medizinischen 
Universität Graz zur Verfügung gestellte Webtool sowie die fristgerechte Übermittlung der Nachweise 
gemäß Abs. 1. Beim Querschnittstest handelt es sich um keine Prüfung im Sinne der §§ 72 ff UG. Die 
Bestimmungen der §§ 72 bis 79 UG finden keine Anwendung. 

(4) Beantragen weniger Studienbewerber/innen einen Quereinstieg nach Abs. (1), als freie Plätze in 

den Lehrveranstaltungen mit beschränkter Platzzahl zur Verfügung stehen, kann das Verfahren zur 

Vergabe der Studienplätze entfallen und jede/r Studienbewerber/in erhält einen Studienplatz, sofern 

die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 erfüllt sind. 

(5) Die tatsächliche Anerkennung der Vorleistungen, die bereits im Rahmen eines Studiums der 

Humanmedizin oder der Zahnmedizin an einer inländischen oder gleichwertigen ausländischen 

anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung erbracht wurden, erfolgt nach der Zulassung zum 

Studium gemäß § 78 UG 2002 idgF. Dies kann zur Folge haben, dass nicht alle Leistungen, die für 

die Anmeldung zum Quereinstieg gültig waren, auch für das Studium angerechnet werden. 

VI. Studienplatztauscher/innen

§ 15. (1) Studierende können einen Antrag auf Zulassung im Rahmen eines Studienplatztausches 
vorlegen. Jeweils eine/r der Tauschpartner/innen muss im vorangehenden Semester zum 
Bachelorstudium Humanmedizin der Medizinischen Fakultät der Johannes-Kepler-Universität Linz und 
eine/r an der Medizinischen Universität Graz zum Diplomstudium Humanmedizin zugelassen gewesen 
sein und beide müssen eine Meldung der Fortsetzung des Studiums abgegeben haben. Zusätzlich 
müssen die Tauschpartner/innen ihren Studienplatz jeweils über ein Aufnahmeverfahren iSd. § 71c UG 
für dasselbe Studienjahr erreicht haben. Gemeinsam mit dem Antrag auf Zulassung sind folgende 
Nachweise für die Zulässigkeit eines Studienplatztausches vorzulegen: 

1. eine rechtswirksame Vereinbarung zwischen den Studierenden des gemeinsamen
Bachelor-studiums Humanmedizin der Johannes-Kepler-Universität Linz und der Medizinischen 
Universität Graz (K 033/303) bzw. des Diplomstudiums Humanmedizin an der Medizinischen Universität 
Graz (O 202), die im selben Studienjahr aufgrund desselben Aufnahmetests erstmals zum Studium 
zugelassen wurden, bereits im dem Antrag auf Zulassung vorangehenden Semester zu diesem Studium 
zugelassen waren und eine Meldung der Fortsetzung des Studiums abgegeben haben sowie im 
Wesentlichen denselben Studienfortschritt aufweisen; 

2. eine gemeinsame Bestätigung des für studienrechtliche Angelegenheiten
zuständigen Organs der Johannes-Kepler-Universität Linz und der Vizerektorin für Studium und Lehre 
der Medizinischen Universität Graz, dass die Vereinbarung den in lit. a normierten Voraussetzungen 
entspricht. 

(2) Ein Tausch ist nur innerhalb von ein und derselben Studienrichtung möglich. 

VII. Studienwerber/innen in Ausbildung zum Facharzt bzw. zur Fachärztin für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie 

§ 16. (1) Ein/e Studienwerber/in, der/die zum Zeitpunkt des Aufnahmeverfahrens ein gleichwertiges 
Studium der Humanmedizin oder der Zahnmedizin an einer inländischen oder gleichwertigen 
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ausländischen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung abgeschlossen hat, sich in 
Ausbildung zum Facharzt bzw. zur Fachärztin für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie befindet, zu 
diesem Zweck daher sowohl ein Studium der Humanmedizin als auch ein Studium der Zahnmedizin 
absolvieren muss und in diesem Sinne die Zulassung für das jeweils noch nicht absolvierte – und das 
sein/ihr bereits absolviertes Studium ergänzendes – Diplomstudium Humanmedizin (O 202) oder 
Zahnmedizin (O 203) beantragen, sind ungeachtet von §§ 5 ff zum beantragten Studium zuzulassen, 
wenn 

1. er/sie die Zulassungsvoraussetzungen nach §§ 63 ff UG erfüllt,
2. nach Maßgabe des jeweiligen Curriculums freie Plätze in den Lehrveranstaltungen mit
beschränkter Platzzahl verfügbar sind und 
3. an den/die Studienwerber/in im Rahmen des gemäß Abs 2 festgelegten Verfahrens ein
freier Platz vergeben wurde. 

(2) Die Vergabe von Studienplätzen an Studienwerber/innen in Ausbildung zum Facharzt bzw. zur 
Fachärztin für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie wird im Fall, dass freie Plätze in den 
Lehrveranstaltungen mit beschränkter Platzzahl verfügbar sind, durch eine Verordnung des 
Rektorates geregelt.  

VIII. Wiederholte Beteiligung am Aufnahmeverfahren

§ 17. Studienwerber/innen, die in einem Studienjahr nicht zum Studium zugelassen werden, können 

sich am Aufnahmeverfahren in den folgenden Studienjahren neuerlich beteiligen. Die neuerliche 

Beteiligung am Aufnahmeverfahren ist Studienwerber/innen, die in einem Studienjahr nicht zum 

Studium zugelassen werden, unbegrenzt möglich. Sie werden gleich behandelt wie 

Studienwerber/innen, die sich erstmals am Aufnahmeverfahren beteiligen. 

XI. Zuständigkeit, In-Kraft-Treten

§ 18. Zuständig für die Durchführung des Aufnahmeverfahrens an der Medizinischen Universität Graz 

ist das Rektorat der Medizinischen Universität Graz. 

§ 19. Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Medizinischen 

Universität Graz in Kraft und gilt bis zur Kundmachung einer neuen Verordnung über die 

Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien Human- und Zahnmedizin. 
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MTBl. vom 30.01.2019, StJ 2018/19, 17. Stk 

Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

73. Verordnung über die Testinhalte und -auswertung der Aufnahmetests Humanmedizin und

Zahnmedizin aufgrund der Verordnung über die Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien 

Human- und Zahnmedizin 

Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat der Medizinischen 

Universität Graz gemäß § 71 c in Verbindung mit § 63 Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBl.I Nr.120/2002, 

idgF, folgende Verordnung über die Testinhalte und -auswertung der Aufnahmetests 

Humanmedizin und Zahnmedizin aufgrund der Verordnung über die Zulassungsbeschränkung zu den 

Diplomstudien Humanmedizin und Zahnmedizin, die am 21.01.2019 vom Universitätsrat genehmigt 

worden ist, beschlossen hat.  
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Verordnung über die Testinhalte und -auswertung der Aufnahmetests Humanmedizin und 

Zahnmedizin aufgrund der Verordnung über die Zulassungsbeschränkung zu den 

Diplomstudien Human- und Zahnmedizin 

Präambel 

Diese Verordnung regelt die Testinhalte und Testauswertung der Aufnahmetests Humanmedizin und 

Zahnmedizin an der Medizinischen Universität Graz gemäß § 10 der Verordnung über die 

Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien Human- und Zahnmedizin, veröffentlicht im MTBl. 

17.Stk. vom 30.01.2019.

§ 1. (1) Die Vergabe der Studienplätze (§ 4 der Verordnung über die Zulassungsbeschränkungen zu 

den Diplomstudien Human- und Zahnmedizin, veröffentlicht im MTBl. 17.Stk. vom 30.01.2019) für das 

Diplomstudium Humanmedizin erfolgt durch den Aufnahmetest Humanmedizin – MedAT-H, welcher 

aus einer Gruppentestung besteht. 

(2) Testinhalte: 

a. Basiskenntnistest Medizinische Studien der Medizinischen Universität Graz (BMS)
Der BMS besteht aus einem standardisierten Kenntnistest im Multiple-Choice-Format,

anhand dessen das schulische Vorwissen über medizinrelevante Grundlagenfächer,

insbesondere Biologie, Chemie, Physik und Mathematik, erfasst wird.

b. Textverständnis (TV)
Durch diesen, ebenfalls im Multiple-Choice-Format angebotenen, Testteil werden die

Lesekompetenz und das Verständnis von Texten überprüft.

c. Kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten (KFF)
Dieser Testteil besteht aus 5 Aufgabengruppen im Multiple-Choice-Format und umfasst jene

kognitiven Basisfähigkeiten und -fertigkeiten, die aufgrund rezenter wissenschaftlicher

Ergebnisse hohe prädiktive Validität für den erfolgreichen Abschluss des Diplomstudiums

der Humanmedizin aufweisen:

• Zahlenfolgen (ZF): Diese Aufgabengruppe misst die Fähigkeit, allgemeine 

Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, Implikationen zu verstehen und logische Schlüsse 

zu ziehen. Sie erfasst damit eine der Grundlagen der Studierfähigkeit. 

• Gedächtnis & Merkfähigkeit (GM): Diese Aufgabengruppe misst die kognitive 

Fähigkeit, sich Inhalte figuraler, numerischer und verbaler Art einzuprägen, sodass 

auf diese bei Bedarf flexibel zugegriffen werden kann, indem sie in einer mittelbar 

anschließenden Testphase wiedererkannt und richtig zugeordnet werden. 

• Figuren zusammensetzen (FZ): Diese Aufgabengruppe misst die kognitive 

Fähigkeit, visuoanalytische sowie visuokonstruktive Leistungen im Rahmen der 

räumlichen Vorstellungsfähigkeit zu erbringen. 

• Wortflüssigkeit (WF): Diese Aufgabengruppe misst die Flexibilität des Abrufs von 

Wissensinhalten aus dem semantischen Gedächtnis. 

• Implikationen erkennen (IMP): Diese Aufgabengruppe misst die Fähigkeit, aus 

Aussagen logisch zwingende Schlussfolgerungen ziehen zu können. 
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d. Sozial-emotionale Kompetenzen (SEK)

Dieser Testteil besteht aus 2 Aufgabengruppen im Multiple-Choice-Format, die wesentliche Aspekte 

sozial-emotionaler Kompetenzen erfassen. 

• Soziales Entscheiden (SE): Diese Aufgabengruppe misst die Eigenschaft, 

Entscheidungen in sozialen Kontexten hinsichtlich ihrer Bedeutung zu reihen. 

Erfasst wird ein Bereich, der besonders in der Medizin eine hohe handlungsleitende 

Relevanz hat. 

• Emotionen erkennen (EE): Diese Aufgabengruppe erfasst die Fähigkeit, auf der 

Grundlage einer Beschreibung von Personen und Situationen, zu erkennen, was 

eine bestimmte Person in einer gegebenen Situation wahrscheinlich fühlt. 

§ 2. (1) Die Vergabe der Studienplätze (§ 4 der Verordnung über die Zulassungsbeschränkungen zu 

den Diplomstudien Human- und Zahnmedizin, veröffentlicht im MTBl. 17.Stk. vom 31.01.2019.) für das 

Diplomstudium Zahnmedizin erfolgt durch den Aufnahmetest Zahnmedizin – MedAT-Z, welcher aus 

einer Gruppentestung besteht. Die Testinhalte des MedAT-Z decken sich großteils mit den 

Testinhalten des MedAT-H. An Stelle der Prüfung des Textverständnisses (TV) und der KFF 

Aufgabengruppe Implikationen erkennen (IMP) erfolgt eine Überprüfung der manuellen Fertigkeiten 

(MF). 

(2) Testinhalte: 

a. Basiskenntnistest Medizinische Studien der Medizinischen Universität Graz (BMS)
Der BMS besteht aus einem standardisierten Kenntnistest im Multiple-Choice-Format, anhand

dessen das schulische Vorwissen über medizinrelevante Grundlagenfächer, insbesondere

Biologie, Chemie, Physik und Mathematik, erfasst wird.

b. Manuelle Fertigkeiten (MF)
Mit diesem Testteil werden wesentliche, für das Diplomstudium Zahnmedizin erforderliche

praktische Fertigkeiten gemessen. Er besteht aus den Untertests Draht biegen und Formen

spiegeln.

c. Kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten (KFF)
Dieser Testteil besteht aus 4 Aufgabengruppen im Multiple-Choice-Format und umfasst jene

kognitiven Basisfähigkeiten und -fertigkeiten, die aufgrund rezenter wissenschaftlicher

Ergebnisse hohe prädiktive Validität für den erfolgreichen Abschluss des Diplomstudiums

aufweisen:

• Zahlenfolgen (ZF): Diese Aufgabengruppe misst die Fähigkeit, allgemeine 

Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, Implikationen zu verstehen und logische Schlüsse 

zu ziehen. Sie erfasst damit eine der Grundlagen der Studierfähigkeit. 

• Gedächtnis & Merkfähigkeit (GM): Diese Aufgabengruppe misst die kognitive 

Fähigkeit, sich Inhalte figuraler, numerischer und verbaler Art einzuprägen, sodass 

auf diese bei Bedarf flexibel zugegriffen werden kann, indem sie in einer mittelbar 

anschließenden Testphase wiedererkannt und richtig zugeordnet werden. 

• Figuren zusammensetzen (FZ): Diese Aufgabengruppe misst die kognitive 

Fähigkeit, visuoanalytische sowie visuokonstruktive Leistungen im Rahmen der 

räumlichen Vorstellungsfähigkeit zu erbringen. 
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• Wortflüssigkeit (WF): Diese Aufgabengruppe misst die Flexibilität des Abrufs von 

Wissensinhalten aus dem semantischen Gedächtnis. 

d. Sozial-emotionale Kompetenzen (SEK)
Dieser Testteil besteht aus 2 Aufgabengruppen im Multiple-Choice-Format, die wesentliche

Aspekte sozial-emotionaler Kompetenzen erfassen.

• Soziales Entscheiden (SE): Diese Aufgabengruppe misst die Eigenschaft, 

Entscheidungen in sozialen Kontexten hinsichtlich ihrer Bedeutung zu reihen. 

Erfasst wird ein Bereich, der besonders in der Medizin eine hohe handlungsleitende 

Relevanz hat. 

• Emotionen erkennen (EE): Diese Aufgabengruppe erfasst die Fähigkeit, auf der 

Grundlage einer Beschreibung von Personen und Situationen, zu erkennen, was 

eine bestimmte Person in einer gegebenen Situation wahrscheinlich fühlt. 

§ 3. Bei den Aufnahmetests handelt es sich um keine Prüfung im Sinne der §§ 72 ff UG. Die 

Bestimmungen der §§ 72 bis 79 UG finden keine Anwendung. 

§ 4. Die Weitergabe der Testaufgaben an Dritte sowie deren Verwertung ist untersagt. Dieses Recht 

steht ausschließlich dem/der Urheber/in des Aufnahmetests zu. Bei Verstoß gegen diese Bestimmung 

ist die Medizinische Universität Graz berechtigt, sich schad- und klaglos zu halten.  

Auswertung 

§ 5. (1) Die Auswertung der Testteile des MedAT-H für das Diplomstudium der Humanmedizin erfolgt 

automatisiert in folgender Form: 

• Richtige Antworten in den Testteilen BMS, TV und KFF werden mit einem Punkt, falsche

Antworten mit null Punkten verrechnet.

• Im Testteil BMS werden die in den vier Aufgabengruppen jeweils erzielten Punkte addiert und

durch die Zahl der Testaufgaben dieses Testteils dividiert. Das Ergebnis ist pro Testteil der

Anteil richtig gelöster Aufgaben.

• Im Testteil TV werden die erzielten Punkte addiert und durch die Zahl der Testaufgaben

dividiert. Das Ergebnis ist pro Testteil der Anteil richtig gelöster Aufgaben.

• Im Testteil KFF werden die in den fünf Aufgabengruppen jeweils erzielten Punkte addiert und

durch die Zahl der Testaufgaben dieses Testteils dividiert. Das Ergebnis ist pro Testteil der

Anteil richtig gelöster Aufgaben.

• Im Testteil SEK ergibt sich der Gesamtwert aus dem Durchschnitt der Werte der beiden

Aufgabengruppen; das Ergebnis spiegelt den Anteil an Übereinstimmung der beiden

Aufgabengruppen mit den von theoretischen Modellen und empirischen Befunden als richtig

erkannten Lösungen wider. Hierbei werden in der Aufgabengruppe SE die Werte in

Abhängigkeit von der optimalen Rangreihung der Wichtigkeit der Überlegungen errechnet.

Der Maximalwert wird erreicht, wenn für alle Aufgaben dieser Aufgabengruppe die optimale

Rangreihung erkannt wurde. In der Aufgabegruppe EE werden die Antworten pro Aufgabe

als richtig gelöst verrechnet, wenn sie jeweils insgesamt mit den aus den theoretischen

Modellen und empirischen Befunden ableitbaren Antworten übereinstimmen.
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Der für die Rangreihung der Studienwerber/innen maßgebliche Gesamtwert ergibt sich aus der 

gewichteten Summe der vier Testteilwerte und erfolgt nach folgendem Schlüssel: 

 Testteilwert BMS: 40%

 Testteilwert TV: 10%

 Testteilwert KFF: 40%

 Testteilwert SEK: 10%

(2) Die Auswertung der Testteile des MedAT-Z für das Diplomstudium Zahnmedizin erfolgt 

automatisiert in folgender Form: 

 Richtige Antworten in den Testteilen BMS und KFF werden mit einem Punkt, falsche

Antworten mit null Punkten verrechnet.

 Im Testteil BMS werden die in den vier Aufgabengruppen jeweils erzielten Punkte

addiert und durch die Zahl der Testaufgaben dieses Testteils dividiert. Das Ergebnis ist

pro Testteil der Anteil richtig gelöster Aufgaben.

 Im Testteil MF werden jeweils die Abweichungen von der Vorlage als Prozentsatz der

Flächenabweichung errechnet. Für die Testwerterstellung wird dieser Wert in einen

Punktwert transformiert. Die in den zwei Aufgabengruppen jeweils erzielten Punkte

werden addiert und durch die Zahl der Messpunkte dieses Testteils dividiert.

 Im Testteil KFF werden die in den vier Aufgabengruppen jeweils erzielten Punkte addiert

und durch die Zahl der Testaufgaben dieses Testteils dividiert. Das Ergebnis ist pro

Testteil der Anteil richtig gelöster Aufgaben.

 Im Testteil SEK ergibt sich der Gesamtwert aus dem Durchschnitt der Werte der beiden

Aufgabengruppen; das Ergebnis spiegelt den Anteil an Übereinstimmung der beiden

Aufgabengruppen mit den von theoretischen Modellen und empirischen Befunden als

richtig erkannten Lösungen wider. Hierbei werden in der Aufgabengruppe SE die Werte

in Abhängigkeit von der optimalen Rangreihung der Wichtigkeit der Überlegungen

errechnet. Der Maximalwert wird erreicht, wenn für alle Aufgaben dieser

Aufgabengruppe die optimale Rangreihung erkannt wurde. In der Aufgabegruppe EE

werden die Antworten pro Aufgabe als richtig gelöst verrechnet, wenn sie jeweils

insgesamt mit den aus den theoretischen Modellen und empirischen Befunden

ableitbaren Antworten übereinstimmen.

Der für die Rangreihung der Studienwerber/innen maßgebliche Gesamtwert ergibt sich aus 

der gewichteten Summe der vier Testteilwerte und erfolgt nach folgendem Schlüssel: 

 Testteilwert BMS: 40%

 Testteilwert MF: 20%

 Testteilwert KFF: 30%

 Testteilwert SEK: 10%

(3) Wird die Durchführung des Aufnahmetests durch höhere Gewalt teilweise verhindert, so sind die 

bis zum Abbruch der Testung vollständig bearbeiteten Testteile zur Ergebnisfeststellung und 

Erstellung der Rangliste heranzuziehen, wenn insgesamt mehr als 25 % der Testaufgaben (gewertet 

nach der Zeit für die einzelnen Testteile) für die Auswertung vorliegen. 
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Wird die Durchführung des Aufnahmetests durch höhere Gewalt vollständig oder auf eine Weise 

verhindert, dass nach Abbruch der Testung weniger als 25 % der Testaufgaben (gewertet nach der 

Zeit für die einzelnen Testteile) für die Auswertung vorliegen, so entscheidet das Los unter allen 

gemäß §§ 6 f der Verordnung über die Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien 

Humanmedizin und Zahnmedizin idgF korrekt angemeldeten Studienwerber/innen. 

§ 6. Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität 

Graz in Kraft und gilt bis zur Kundmachung einer neuen Verordnung „Testinhalte und -auswertung der 

Aufnahmetests Humanmedizin und Zahnmedizin aufgrund der Verordnung über die 

Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien Human- und Zahnmedizin“. 

47



MTBl. vom 30.01.2019, StJ 2018/19, 17. Stk 

Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

74. Ausschreibung von Stellen

Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 
gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des 
Kollektivvertrages ausschreibt: 

74.1.  Freie Stelle einer Universitätsprofessur für Internistische Onkologie 

Die Medizinische Universität Graz ist eine junge Organisation mit traditionsreichen Wurzeln, die sich an 

den Werten einer nachhaltigen und umfassenden Gesundheitsversorgung orientiert. Rund 2.100 

MitarbeiterInnen arbeiten in Forschung, Lehre und PatientInnenbetreuung. Folgende attraktive und 

anspruchsvolle Position wird besetzt:  

Universitätsprofessur für Internistische Onkologie 
gemäß § 98 UG 

an der Klinischen Abteilung für Onkologie 
der Universitätsklinik für Innere Medizin 

An der Universitätsklinik für Innere Medizin am LKH-Universitätsklinikum Graz ist eine Professur 
für Internistische Onkologie zu besetzen. Zusätzlich zur Klinischen Abteilung für Onkologie gliedert 
sich die Universitätsklinik für Innere Medizin (UKIM) in weitere acht klinische Abteilungen. 
Eingebettet in die UKIM am LKH-Universitätsklinikum Graz fungiert die Klinische Abteilung für 
Onkologie als zentrale Einrichtung für die internistische Betreuung von PatientInnen mit soliden 
malignen Erkrankungen. Des Weiteren obliegen ihr einschlägige Aufgaben in Lehre und Forschung. 
Der Abteilung angegliedert ist die Universitäre Palliativmedizinische Einrichtung (UPE). 
Die Klinische Abteilung für Onkologie ist darüberhinausgehend Teil des Comprehensive Cancer 
Center (CCC) des LKH-Universitätsklinikums Graz. Die/Der für die Leitungsfunktion der Klinischen 
Abteilung für Onkologie und der Universitären Palliativmedizinischen Einrichtung vorgesehene 
UniversitätsprofessorIn wird mit den folgenden zentralen Aufgaben betraut:  

 Eigenverantwortliche klinische Tätigkeit sowie Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Internisti-

schen Onkologie

 Kompetente regionale und internationale Vertretung des Faches Internistische Onkologie in

Forschung, Lehre und PatientInnenbetreuung

 Erhalt bzw. weiterer Ausbau des ganzheitlichen Betreuungsansatzes der Abteilung im Sinne des

Biopsychosozialen Modells mit dessen psychoonkologischem Schwerpunkt

 Intensivierung der Kooperation und Optimierung in Forschung, Lehre, Aus- und Fortbildung sowie

PatientInnenbetreuung mit der Klinischen Abteilung für Hämatologie an der Universitätsklinik für

Innere Medizin, der Universitätsklinik für Strahlentherapie-Radioonkologie sowie allen einschlägig

tätigen Fachdisziplinen innerhalb des CCC

 Intensive Mitwirkung am Ausbau des CCC mit der Bereitschaft zur Übernahme einer Leitungsfunktion

 Eigenverantwortliche klinische Tätigkeit sowie Unterstützung von Forschung und Lehre im Bereich

Palliativmedizin

 Gezielte und qualifizierte Nachwuchsförderung, insbesondere von WissenschafterInnen

 Verstärkte Kooperation mit der Biobank im Sinne der Weiterführung und Ausbau von Kohortenstudien

 Kooperative Mitwirkung an der organisatorischen Gestaltung der UKIM gemeinsam mit den anderen

Führungskräften und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den bestehenden gemeinsamen

Einrichtungen
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Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossene inländische oder gleichwertige ausländische Universitätsausbildung in

Humanmedizin

 FachärztIn für Innere Medizin mit dem Zusatzfach/Sonderfach Hämatologie und Internistische

Onkologie oder gleichwertige ausländische Qualifikation

 Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Befähigung

 Mehrjährige profunde klinische Erfahrung auf dem Gebiet der Internistischen Onkologie

 Mehrjährige klinische Erfahrung auf dem Gebiet der Palliativmedizin

 Mehrjährige Führungs- und Managementerfahrung an einer klinischen/wissenschaftlichen Einrichtung

 Kontinuierliche wissenschaftliche Publikationstätigkeit auf dem Gebiet der onkologischen Forschung

 Nachweis der Einbindung in die internationale Forschung sowie Auslandserfahrung

 Nachweis der erfolgreichen kontinuierlichen Einwerbung kompetitiver (inter)nationaler Projektmittel

 Nachweislich ausgeprägte nationale und internationale Vernetzung in Forschungskonsortien

 Lehrerfahrung im Fachgebiet

Idealerweise zählen zu ihrem Profil: 

 Hohe Führungskompetenz und visionäre dynamische Gestaltungsmotivation

 Hohe kommunikative und soziale Kompetenz

 Leitungserfahrung in einem universitären Krebszentrum

 Commitment zu Psychoonkologie

 Qualifikation in Good Clinical Practice

 Profunde Kenntnisse in der Planung multizentrischer klinischer Studien im Bereich der Onkologie

 Interdisziplinäre Vernetzungskompetenz sowie gutes Kooperationsmanagement

 Hervorragende didaktische und pädagogische Fähigkeiten

 Qualifikationen in Genderkompetenz und Diversitymanagement sowie Interesse an der Integration

von Genderaspekten im Bereich der Forschung und Lehre

Sie werden als UniversitätsprofessorIn für Internistische Onkologie unbefristet an der Medizinischen 
Universität Graz angestellt und sind für die Leitung der Klinischen Abteilung für Onkologie vorgesehen. 
Die Bestellung zum/zur LeiterIn der Klinischen Abteilung erfolgt unter Zugrundelegung des § 32 
Universitätsgesetz 2002.  

Das Gehalt für diese Position ist Gegenstand der Berufungsverhandlung.  
(Gesetzliche Information: Mindestentgelt auf Basis der Einstufung nach Kollektivvertrag für die 
ArbeitnehmerInnen der Universitäten gemäß § 49 Abs. 1 KV). 

Wir freuen uns über Ihre Onlinebewerbung im Bewerbungsportal der Medizinischen Universität Graz und 
ersuchen Sie um Abschluss der Onlinebewerbung und Übermittlung des unterfertigten Dokuments an 
Rektor Univ.-Prof. Dr. Hellmut Samonigg, Medizinische Universität Graz, Auenbruggerplatz 2, 8036 Graz 
bis spätestens 17.04.2019. Das Bewerbungsportal finden Sie unter folgendem Link: 
http://forschung.medunigraz.at/berufung/berufungen.anmelden.  

Kontakt: rektor@medunigraz.at 

Die Medizinische Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in 
Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf. Bei gleicher 
Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen. Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen 
mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen und freuen uns über diesbezügliche 
Bewerbungen. 
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74.2. Freie Stelle einer Universitätsprofessur für Gerichtliche Medizin 

Die Medizinische Universität Graz ist eine junge Organisation mit traditionsreichen Wurzeln, die sich an 

den Werten einer nachhaltigen und umfassenden Gesundheitsversorgung orientiert. Rund 2.100 Mitarbei-

terInnen arbeiten in Forschung, Lehre und PatientInnenbetreuung. Folgende attraktive und anspruchsvolle 

Position wird besetzt:  

Universitätsprofessur für Gerichtliche Medizin  
am Diagnostik- & Forschungsinstitut für Gerichtliche Medizin 

des Diagnostik- & Forschungszentrums für Molekulare BioMedizin 

Kernaufgaben 

 Fachliche, organisatorische und wirtschaftliche Leitung des Diagnostik- & Forschungsinstituts für Ge-

richtliche Medizin nach anerkannten Qualitätsmaßstäben einschließlich MitarbeiterInnenführung

 International anerkannte Forschungsarbeit und internationale Vertretung in zumindest einem der fol-

genden Schwerpunkte: Klinische Gerichtsmedizin (z.B. Gewaltopfer- und Kinderschutz), forensisch-

bildgebende Diagnostik und forensische Molekularbiologie

 Gutachterliche/Gerichtliche Sachverständigentätigkeit

 Maßgebliches Engagement in Konzeption und Durchführung universitärer Lehre

 FachärztInnenausbildung und Nachwuchsförderung in allen Berufsgruppen

 Kooperation im Rahmen der Forschungsfelder der Med Uni Graz, insbesondere mit den im Diagnos-

tik- & Forschungszentrum verorteten Instituten, mit der Karl-Franzens-Universität Graz und der Tech-

nischen Universität Graz (BioTechMed-Graz), sowie gemeinsame Nutzung klinischer Ressourcen

(z.B. Radiologie und Kinderzentrum) und Mitwirkung an bestehenden und allfällig geplanten interdis-

ziplinären Zentren

Erforderliche Qualifikationen 

 Abgeschlossene inländische oder gleichwertige ausländische Universitätsausbildung

in Humanmedizin

 Fachärztin/Facharzt für Gerichtliche Medizin bzw. gleichzuhaltende ausländische

Qualifikation sowie mehrjährige Erfahrung in diesem Fachgebiet

 Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Qualifikation

 Fundierte Kompetenz in der gerichtsmedizinischen Morphologie

 Mehrjährige Führungserfahrung

 Internationale wissenschaftliche Vernetzung

 Mehrjährige Lehrerfahrung insbesondere im Fach Gerichtliche Medizin

 Kontinuierliche, wissenschaftliche Publikationstätigkeit

 Nachweis erfolgreicher Einwerbung von Drittmitteln

 Gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift

Erwünschte Qualifikationen 

 Internationale/r Aufenthalt/e mit wissenschaftlicher Tätigkeit

 Erfahrungen im Bereich Gewaltopfer- und Kinderschutz

 Qualifikationen im Qualitätsmanagement

 Qualifikationen in universitärer Didaktik

 Managementqualifikationen

 Qualifikationen in Genderkompetenz und Diversitymanagement

Persönliche Anforderungen 

 Hohe Führungs- und Gestaltungskompetenz

 Kooperationsbereitschaft, Offenheit und Teamfähigkeit

 Strukturierte, analytische Arbeitsweise und Organisationsgeschick

 Kommunikative und soziale Kompetenz, Konfliktlösungskompetenz

 Herausragendes Engagement
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Sie werden als UniversitätsprofessorIn für Gerichtliche Medizin unbefristet an der Medizinischen Universität 
Graz angestellt und sind für die Leitung des Diagnostik- & Forschungsinstituts für Gerichtliche Medizin 
vorgesehen. Das Institut wird im Zuge des laufenden Neubaus des Med Campus der Medizinischen 
Universität Graz bis 2023 baulich neu errichtet. Die Einbeziehung in die laufende Planung ist vorgesehen. 

Das Gehalt für diese Position ist Gegenstand der Berufungsverhandlung.  
(Gesetzliche Information: Mindestentgelt auf Basis der Einstufung nach Kollektivvertrag für die 
ArbeitnehmerInnen der Universitäten gemäß § 49 Abs. 1 KV). 

Wir freuen uns über Ihre Onlinebewerbung im Bewerbungsportal der Medizinischen Universität Graz und 
ersuchen Sie um Abschluss der Onlinebewerbung und Übermittlung des unterfertigten Dokuments an 
Rektor Univ.-Prof. Dr. Hellmut Samonigg, Medizinische Universität Graz, Auenbruggerplatz 2, 8036 Graz 
bis spätestens 17.04.2019. Das Bewerbungsportal finden Sie unter folgendem Link: 
http://forschung.medunigraz.at/berufung/berufungen.anmelden. 

Information über die Einbindung des Diagnostik- & Forschungsinstituts für Gerichtliche Medizin in das 
Diagnostik- & Forschungszentrum für Molekulare BioMedizin finden Sie unter: 
https://www.medunigraz.at/molekulare-biomedizin/ 

Weitere Informationen erhalten Sie nach Registrierung und Log-in. Kontakt: rektor@medunigraz.at 

Die Medizinische Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in 
Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf. Bei gleicher 
Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen. Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen 
mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen und freuen uns über diesbezügliche 
Bewerbungen. 

74.3 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 

1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 

2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und
Organisationseinheiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen 
Universitätspersonal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. 
Bei gleicher Qualifikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen.  

3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 

4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten.
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Senior Scientist (m/w) 
Diagnostik & Forschungszentrum für Molekulare BioMedizin 

Diagnostik & Forschungs-Institut für Humangenetik 
zu besetzen ab sofort, befristet auf 2 Jahre mit der Option auf Verlängerung 

Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Mitarbeit bei humangenetischen Forschungsprojekten und Verstärkung
von am Institut etablierten Forschungsschwerpunkten 

 Genetische Labordiagnostik (Befunderstellung und Interpretation)

 Etablierung und Validierung neuer humangenetischer Verfahren

 Durchführen von Lehrveranstaltungen im Rahmen des Diplomstudiums
Humanmedizin und Betreuung von Doktorats-Studierenden

 Übernahme von Organisations- und Verwaltungsaufgaben (Bestellwesen, Wartung
von Laborgeräten, Qualitätssicherung)

Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossenes natur- oder gesundheitswissenschaftliches Diplom-/Masterstudium
(vorzugsweise in den Studienrichtungen Humanmedizin, Biologie oder Molekularbiologie) 
sowie abgeschlossenes naturwissenschaftliches Doktorats-/PhD-Studium 

 Wissenschaftliche bzw. diagnostische Erfahrung im Bereich der Humangenetik

 Erfahrung mit speziellen Methoden und Techniken (Bereich Next Generation Sequencing,
Aufarbeitung genomischen Materials, Mikroskopie, Zellkultur)

 Wissenschaftliche (peer-reviewed) Publikationen in internationalen Fachzeitschriften

 Fähigkeit zur selbstständigen Arbeit wie auch zur Arbeit im Team

Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Interesse zur Ausbildung zur/zum Fachhumangenetiker/in

 Kenntnisse von Next Generation Sequencing Verfahren

 Kenntnisse bioinformatischer Methoden

Das Arbeitsverhältnis endet nach Ablauf von 2 Jahren mit der Option auf Verlängerung. 

Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 3.711,10 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen 
vorgesehen. 

Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 

Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Michael Speicher, Leiter des D&F-Instituts für Humangenetik, 
gerne zur Verfügung. Kontakt: michael.speicher@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-73832. 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W102 ex 2018/19 bevorzugt via 

E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz 

Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 

Die Bewerbungsfrist endet am 20. Februar 2019.  www.medunigraz.at/stellen 
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Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
im Sonderfach Anästhesiologie, 

Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, 
Klinische Abteilung für Allgemeine Anästhesiologie, Notfall und Intensivmedizin, 

Teilzeit: 24 Stunden 
zu besetzen ab sofort, befristet bis 31.12.2019 

Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen

 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien

 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden

 Übernahme von Dokumentationstätigkeiten und Organisationsaufgaben

Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin

 EDV-Kenntnisse

 Englischkenntnisse (Sprachniveau B1)

Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Interesse an einem berufsbegleitenden Doktoratsstudium und an der Lehre

 Notarztdiplom und Erfahrung in präklinischer Notfallmedizin

 Klinische Erfahrung im anästhesiologischen Bereich und wissenschaftliche Kenntnisse im Fachgebiet

 Wissenschaftliches Interesse

 Absolvierte Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbil-
dungsordnung 2015 (ÄAO2015) oder absolvierte Gegenfächer gemäß ÄAO 2006

 Lernbereitschaft

 Teamorientierung

Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 
(ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 

Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 3.368,46 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen 
vorgesehen.  

Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
und Karriereprogramme ermöglichen Ihnen eine strukturierte Facharztausbildung mit Raum für klinische 
und grundlagenorientierte Forschung. 

Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. DDr. Philipp Metnitz, Leiter der Klinischen Abteilung für Allgemeine 
Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin, gerne zur Verfügung. 
Kontakt: andrea.berghofer@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-14909 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf, 
Promotionsurkunde/Sponsionsbescheid, bisher absolvierte Ausbildungszeiten, Eintragung Ärzteliste, 
ÄrztInnenausweis) mit der Kennzahl W107 ex 2018/19 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, 
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
Die Bewerbungsfrist endet am 20. Februar 2019.   www.medunigraz.at/stellen 
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UniversitätsassistentIn 
an der Universitätsklinik für Radiologie, 
Klinische Abteilung für Kinderradiologie 

Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Radiologische Versorgung von ambulanten und stationären pädiatrischen PatientInnen

 Universitäre Lehre und Betreuung von Studierenden im Rahmen des Diplomstudiums
Humanmedizin und im Rahmen von Doktoratsstudien

 Mitwirkung an Forschungsprojekten und klinischen Studien sowie wissenschaftlichen
Tätigkeiten auf dem Gebiet der Kinderradiologie

 Durchführung anwendungsbezogener Forschungsvorhaben

 Selbstständige Erstellung von Publikationen, Vorträgen und Postern für nationale
und internationale wissenschaftliche Veranstaltungen und Fortbildungsveranstaltungen

 Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben

Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin

 Befugnis zur selbstständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Fachärztin/Facharzt für Radiologie

 Vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der Kinderradiologie (z.B. Schwerpunktausbildung
Kinderradiologie in der fachärztlichen Ausbildung oder ähnliche Zusatzqualifikation) von Vorteil

 Ausgewiesene wissenschaftliche Reputation (Publikationen, Vortragstätigkeiten, nationale
und internationale Forschungskooperationen, erfolgreiche Drittmitteleinwerbung,
wissenschaftliche Tätigkeit im Ausland)

 Erfahrung in der Planung und Durchführung von klinischen Studien und
wissenschaftlichen Projekten von Vorteil

 Erfahrung in universitärer Lehre und Betreuung von Studierenden

 Sehr gute Englischkenntnisse (Sprachniveau C1)

 Grundlegende EDV-Kenntnisse

Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Interesse an der eigenen wissenschaftlichen Weiterqualifikation (z.B.: Habilitation)

 Erfahrung in universitärer Lehre und Betreuung von Studierenden

 Vertiefte klinische und wissenschaftliche Kenntnisse im Bereich der Kinderradiologie
(z.B.: Schwerpunktausbildung Kinderradiologie oder ähnliche Zusatzqualifikation)

 Freude an der Arbeit mit Kindern

 Kommunikative und organisatorische Kompetenz

 Fähigkeit zu teamorientiertem und interdisziplinärem Arbeiten

 Freude an neuen Herausforderungen

Das Arbeitsverhältnis endet nach Ablauf von 6 Jahren. 

Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 4.284,86 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen 
vorgesehen. 

Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
und Karriereprogramme ermöglichen Ihnen eine langfristige Entwicklungsmöglichkeit in einem 
universitären Umfeld. 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf, 
Promotionsurkunde/Sponsionsbescheid, bisher absolvierte Ausbildungszeiten, Eintragung Ärzteliste, 
ÄrztInnenausweis) mit der Kennzahl W108 ex 2018/19 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, 
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
Die Bewerbungsfrist endet am 20. Februar 2019.   www.medunigraz.at/stellen 
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UniversitätsassistentIn 
Fachärztin/Facharzt für Radiologie 

Universitätsklinik für Radiologie; 
Klinische Abteilung für Neuroradiologie, vaskuläre und interventionelle Radiologie 

Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Klinische Versorgung und eigenverantwortliche Betreuung von ambulanten und
stationären PatientInnen

 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Neuroradiologie, vaskulären
und interventionellen Radiologie speziell der diagnostischen Neuroradiologie

 Mitwirkung bei und eigenverantwortliche Durchführung von Forschungsprojekten
und Klinischen Studien

 Universitäre Lehre und Betreuung von Studierenden im Rahmen des
Diplomstudiums Humanmedizin und im Rahmen von Doktoratsstudien

 Übernahme von Organisations- und Verwaltungsaufgaben

Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin

 Befugnis zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Fachärztin/Facharzt für Radiologie

 Erfahrung und Qualifikation in Forschung (Publikationen, Vortragstätigkeiten, nationale und internatio-
nale Forschungskooperationen, erfolgreiche Drittmitteleinwerbung, wissenschaftliche Tätigkeit im
Ausland etc.) speziell im Bereich der Neuroradiologie und MRT Forschung

 Erfahrung in der Planung und Durchführung fortgeschrittener neuroradiologischer Untersuchungen

(z.B. quantitatives MRT, DTI, Kollateralenauswertung)

 Erfahrung in universitärer Lehre und Betreuung von Studierenden

Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Interesse an der eigenen wissenschaftlichen Weiterqualifikation (z.B.: Habilitation)

 Erfahrung in universitärer Lehre und Betreuung von Studierenden

 Vertiefte klinische und wissenschaftliche Kenntnisse im Bereich der diagnostischen Neuroradiolo-
gie/Spezialgebiet quantitatives MRT, DTI und Schlaganfalldiagnostik

 Hohe Belastbarkeit und Flexibilität sowie kommunikative Kompetenz

Das Arbeitsverhältnis endet nach Ablauf von 6 Jahren. 

Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 4.284,96 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen 
vorgesehen. 

Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
und Karriereprogramme ermöglichen Ihnen eine langfristige Entwicklungsmöglichkeit in einem 
universitären Umfeld. 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf, 
Promotionsurkunde/Sponsionsbescheid, bisher absolvierte Ausbildungszeiten, Eintragung Ärzteliste, 
ÄrztInnenausweis) mit der Kennzahl W109 ex 2018/19 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, 
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
Die Bewerbungsfrist endet am 20. Februar 2019.   www.medunigraz.at/stellen 
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Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in  
Lehrstuhl für Biophysik 

Gottfried Schatz Forschungszentrum für zelluläre Signaltransduktion, Stoffwechsel und Altern 
Befristet auf die Dauer der Karenz, längstens bis 30.6.2020 

Beschäftigungsausmaß von 15 Wochenstunden 

Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Mitarbeit im Forschungsbetrieb und an Forschungsprojekten auf
dem Gebiet der Nanomedizin 

 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der pharmazeutischen
Technologie mit Schwerpunkt auf Nanopartikel-Entwicklung und Charakterisierung 

Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossenes naturwissenschaftliches/pharmazeutisches Studium

 Vertiefte Kenntnisse im Bereich pharmazeutische Wissenschaften und Analytik

 Gute Englischkenntnisse

 Fähigkeit zur selbstständigen Arbeit wie auch zur Arbeit im Team

Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten in einem multidisziplinären Umfeld

 Lernbereitschaft

 Teamorientierung

 Kommunikative Kompetenz

Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 2.794,60 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen 
vorgesehen. 

Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 

Bei Fragen steht Ihnen Frau Assoz.-Prof.in Dr.in Ruth Prassl gerne zur Verfügung. 
Kontakt: ruth.prassl@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-71695. 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W95 ex 2018/19 bevorzugt via 

E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz 

Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 

Die Bewerbungsfrist endet am 20. Februar 2019.  www.medunigraz.at/stellen 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

UniversitätsassistentIn 
an der Universitätsklinik für Zahnmedizin und Mundgesundheit, 
Klinische Abteilung für Orale Chirurgie und Kieferorthopädie, 

Teilzeit: 20 Wochenstunden 
befristet auf 3 Jahre 

Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen

 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien

 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden

Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossene universitäre zahnmedizinische Ausbildung

 Vertiefte klinische Kenntnisse in der Kieferorthopädie von Vorteil

 Erfahrung in universitärer Lehre und Studierendenbetreuung von Vorteil

 Erfahrung in wissenschaftlicher Arbeit auf dem Gebiet der Kieferorthopädie von Vorteil

 Sehr gute EDV-Kenntnisse

 Sehr gute Englischkenntnisse

Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Sorgfältig, genaue und verlässliche Arbeitsweise

 Bereitschaft zur Weiterbildung auf dem Gebiet der Kieferorthopädie

 Hohe Belastbarkeit

 Kollegialen Umgang und Teamfähigkeit

Das Arbeitsverhältnis endet nach Ablauf von 3 Jahren. 

Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 3.368,46 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen 
vorgesehen. 

Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
und Karriereprogramme ermöglichen Ihnen eine langfristige Entwicklungsmöglichkeit in einem 
universitären Umfeld. 

Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. DDr. Norbert Jakse, Leiter der Abteilung für Orale Chirurgie und 
Kieferorthopädie, gerne zur Verfügung. Kontakt: norbert.jakse@medunigraz.at, Tel.: 0316/385-82921 bzw. 
Barbara Ostermann: Tel.: +43/316/385-82248 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W97 ex 2018/19 bevorzugt via 

E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz 

Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 

Die Bewerbungsfrist endet am 20. Februar 2019.  www.medunigraz.at/stellen 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

74.4 Freie Stellen für das allgemeine Personal 

1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
Personaladministration und Recht Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 

2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und
Organisationseinheiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen 
Universitätspersonal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. 
Bei gleicher Qualifikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen.  

3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 

4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten.
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Wiederholung einer Ausschreibung: 

Biomedizinische/r AnalytikerIn 
(Verwendungsgruppe IIIA) 

Diagnostik & Forschungs- (D&F) 
Institut für Humangenetik,  

zu besetzen ab sofort, befristet auf 2 Jahre 

Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Mitarbeit in der Diagnostik und bei Forschungsprojekten im
Humangenetischen Labor Bereich und insbesondere im Bereich der Zytogenetik 

 Mitwirkung bei der Qualitätssicherung

Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Zum Zeitpunkt der Besetzung abgeschlossene Ausbildung zur/zum Biomedizinischen Analytikerin

 Eintrag in das Gesundheitsberuferegister

 Erfahrung im Umgang mit biologischen Materialien

 Gute EDV-Kenntnisse

 Gute Englischkenntnisse

Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Kenntnisse in Zellkultur, Chromosomenpräperation und Auswertung sowie Erfahrungen mit
dazugehörigen Datenbanken, Befunddokumentation 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise

 Hohe Belastbarkeit

 Hohes Maß an Selbständigkeit

 Flexibilität und Teamfähigkeit

 Hohe Lernbereitschaft

 Kommunikative Kompetenz

Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 2.161,01 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen 
vorgesehen. 

Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 

Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Michael Speicher, Leiter des Diagnostik- und 
Forschungsinstituts für Humangenetik, gerne zur Verfügung. Kontakt: michael.speicher@medunigraz.at, 
Tel.: +43/316/385-73832. 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D106 ex 2018/19 bevorzugt via 

E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz 

Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 

Die Bewerbungsfrist endet am 20. Februar 2019.  www.medunigraz.at/stellen 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Study Coordinator (w/m) 
an der Universitätsklinik für Innere Medizin, 

Klinische Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel 
Einsatzbereich: Clinical Research Center in der 

Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur, Bereich ZMF, 
vorerst befristet für 12 Monate 

Zielsetzung der Stelle: 
Das Clinical Research Center (CRC) ist eine spezialisierte Einrichtung zur Durchführung von klinischen 
Studien. Als Expertin/Experte im Umgang mit den nationalen und internationalen Regularien und 
Gepflogenheiten des klinischen Prüfungsalltages nehmen Sie als MonitorIn eine zentrale Stellung in der 
fachgerechten und qualitativ hochwertigen Durchführung von klinischen Studien in Zusammenarbeit mit 
dem CRC-Team ein. 

Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Monitoring sowie Pre-Monitoring von klinischen Studien am Clinical Research Center

 Organisation von PreStudy-, Initiation-, Periodic- und Close-Out Visits

 Unterstützung des Teams bei der Einhaltung der Standards nach GCP sowie
weiterer  regulatorischer Anforderungen.

 Erstellung von Monitoring Reports, Monitoring Plänen

 Erstellung/Überprüfung von Einreichdokumenten

 Kommunikation mit Ethik/AGES/EMA

 Durchführung des Site Managements und der Source Data Verification

 Zusammenarbeit bzw. Betreuung von externen Monitoren

 Unterstützung bei Behördeninspektionen und Audits

Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossenes natur- oder gesundheitswissenschaftliches Diplom-/Masterstudium oder gleichzu-
haltende Qualifikation

 Abgeschlossene Zusatzausbildung zur CRA (w/m) sowie erste berufliche Erfahrung in diesem Be-
reich

 Kenntnisse der Abläufe klinischer Studien (Arzneimittel- / Medizinproduktestudien)

 Kenntnisse der ICH-GCP Richtlinien sowie der lokalen und internationalen Regularien für die Durch-
führung klinischer Studien

 Kenntnisse der EU-Richtlinien und -Verordnungen

 Fundierte Kenntnisse im Umgang mit MS-Office

 Sehr gute Englischkenntnisse (verhandlungssicher)

Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Selbständige und strukturierte Arbeitsweise

 Hohe soziale und kommunikative Kompetenz

 Engagement und Bereitschaft, sich in neue Themen einzuarbeiten und Verantwortung zu überneh-
men

Einstufung in die Verwendungsgruppe IVa nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 2.550,40 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen 
vorgesehen. 

Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 

Bei Fragen steht Ihnen Frau Dr.in Sigrid Deller gerne zur Verfügung. 
Kontakt: sigrid.deller@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-72835. 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D110 ex 2018/19 bevorzugt via 

E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz 

Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 

Die Bewerbungsfrist endet am 20. Februar 2019.  www.medunigraz.at/stellen 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

SekretärIn 
an der Universitätsklinik für Innere Medizin, 

Klinische Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie, 
Einsatzbereich: Clinical Research Center in der 

Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur, Bereich ZMF, 
vorerst befristet für 12 Monate 

Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten:  

 Allgemeine Büro-/Officeverwaltung (Korrespondenz, Teamorganisation,
Berichterstellung, Betreuung Homepage) 

 Bestellwesen/Fakturierung in SAP

 Budgetverwaltung (Innenauftrag, Kostenstellen etc.) für Sachmittel, Bücher, Büromaterial

 Reisekostenanträge und -abrechnung

 Wartung von Datenbanken

 Projektbezogene Assistenz

Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Fachschule oder Lehre) sowie
einschlägige Berufserfahrung 

 Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS Office)

 Ausgezeichnete Rechtschreibkenntnisse

 Gute Englischkenntnisse (mindestens B1)

 SAP-Anwendungskenntnisse

Idealerweise zählen zu Ihrem Profil:  

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise

 Hohe soziale und kommunikative Kompetenz

 Organisationsgeschick

 Teamorientierung

Einstufung in die Verwendungsgruppe IIb nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 1.879,60 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen 
vorgesehen. 

Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 

Bei Fragen steht Ihnen Frau Dr.in Sigrid Deller gerne zur Verfügung. 
Kontakt: sigrid.deller@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-72835. 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D111 ex 2018/19 bevorzugt via 

E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz 

Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 

Die Bewerbungsfrist endet am 20. Februar 2019.  www.medunigraz.at/stellen 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Biomedizinische/biomedizinischer AnalytikerIn 
Lehrstuhl für Zellbiologie, Histologie und Embryologie, 

Dauer der Karenz bis längstens 31.10.2019 
Teilzeit: 20 Wochenstunden 

Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Mitarbeit bei Forschungsprojekten sowie Labortätigkeiten insbesondere
im Rahmen der Ultrastrukturforschung 

 Betreuung von Laborgeräten und Laborbereichen im Bereich Elektronenmikroskopie

Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Biomedizinischen Analytiker/in

 Fundierte Erfahrung mit histologischen Methoden, insbesondere Methoden und Techniken der Ult-
rastrukturforschung und Elektronenmikroskopie

 Erfahrung mit lichtmikroskopischen, biochemischen und immunhistochemischen Methoden

 Sehr gute Englischkenntnisse, Sprachniveau B2

 Sehr gute Kenntnisse im EDV-Bereich (MS Office), in der Datenerfassung und im Erstellen von For-
schungsprotokollen

Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Einschlägige Berufserfahrung, insbesondere im Bereich Elektronenmikroskopie

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise

 Lern- und Reflexionsbereitschaft sowie Forschungsinteresse

 Teamfähigkeit

Einstufung in die Verwendungsgruppe IIIa nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 2.161,01 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen 
vorgesehen. 

Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 

Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof.Dr.Berthold Huppertz, Leiter des Lehrstuhles für Zellbiologie, 
Histologie und Embryologie gerne zur Verfügung. Kontakt: berthold.huppertz@medunigraz.at, 
Tel.: +43/316/385-72835. 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A112 ex 2018/19 bevorzugt via 

E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz 

Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 

Die Bewerbungsfrist endet am 20. Februar 2019.  www.medunigraz.at/stellen 
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MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Chemielabortechniker/in 
Lehrstuhl für Zellbiologie, Histologie und Embryologie, 

bis zum Ende der Karenz, längstens jedoch bis 31.10.2019 

Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Mitarbeit bei Routinearbeiten im Bereich Zellbiologie, Histologie und Embryologie

 Mitarbeit bei Forschungsprojekten

 Technische Unterstützung inklusive Gerätewartung

 Betreuung und Wartung von Laborgeräten

Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Chemielabortechniker/in,
medizinisch-technischen Assistent/in oder vergleichbare Ausbildung 

 Erfahrung in Laborbasis- und Routinearbeiten

 Gute EDV-Kenntnisse (MS Office)

 Gute Englischkenntnisse

Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise

 Gutes technisches Verständnis

 Gewissenhaftigkeit

 Teamorientierung

 Hohe Lernbereitschaft

Einstufung in die Verwendungsgruppe IIb nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 1.879,60 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen 
vorgesehen. 

Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 

Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Berthold Huppertz, Leiter des Lehrstuhles für Zellbiologie, 
Histologie und Embryologie gerne zur Verfügung. Kontakt: berthold.huppertz@medunigraz.at, 
Tel.: +43/316/385-72835. 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A113 ex 2018/19 bevorzugt via 

E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz 

Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 

Die Bewerbungsfrist endet am 20. Februar 2019.  www.medunigraz.at/stellen 

Zuordnung des Personals zu den Organisationseinheiten gemäß § 11 Abs. 2 des 
Organisationsplans idgF 

Die aktuelle Zuordnung der Universitätsangehörigen der Medizinischen Universität Graz ist in MEDonline 
abgebildet. 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor  
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